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BQN Berlin arbeitet und engagiert sich für die gleichberechtigte gesellschaftliche Teil-
habe aller Menschen in Bildung und in der Arbeitswelt. Dabei liegt der Fokus auf margi-
nalisierten Bevölkerungsgruppen mit direkter oder familiärer Einwanderungsgeschichte 
und/oder Rassismuserfahrungen, ohne jedoch Mehrfachdiskriminierungen und –zuge-
hörigkeiten aus dem Blick zu verlieren. In diesem Sinne berät die Multiprojektorganisa-
tion Behörden, Betriebe mit Landesbeteiligung und privatwirtschaftliche Unternehmen 
zur diversitätsorientierten und diskriminierungskritischen Organisationsentwicklung. 

Mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG), dem Diversity-Landesprogramm, 
den Novellen des Partizipations- (PartMigG) und Landesgleichberechtigungsgesetzes 
(LGBG) sowie einem umfassenden Landesgleichstellungsgesetz (LGG) profiliert sich 
Berlin im bundesdeutschen Vergleich als eine progressive Verwaltung im Bereich Dis-
kriminierungsschutz und Teilhabeförderung. BQN Berlin bringt über viele Jahre ge-
wachsene Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Dienst mit – und 
darin, diese Rechtsgrundlagen über Diversity-Maßnahmen in die jeweiligen Strukturen 
zu übersetzen. Auch viele privatwirtschaftliche Unternehmen sehen eine diversitäts-
orientierte Öffnung ihrer Strukturen als essentiell an. BQN Berlin bietet auch hier strate-
gische Beratung und Begleitung. 

Das Angebot reicht dabei von anlassbezogener Beratung und Prozessbegleitung über 
Workshops und systemisches Coaching bis hin zur Etablierung von Think Tanks. Unter 
dem Dach von BQN Berlin werden Projekte umgesetzt wie Berlin braucht dich!, die 
„Fachstelle Diversitätsorientierte Organisations- und Kompetenzentwicklung (DOKE)“,  
„Diversitätsorientierte Personalarbeit in der Berliner Verwaltung und Unternehmen“ 
oder „Vielfaltsgerechte Nachwuchskräftesicherung für Berliner KMU“. 

Ein Schwerpunkt von BQN Berlin ist es über die Projektarbeit hinaus, in Netzwerken 
unterschiedliche Lebenswelten zusammenzuführen – von Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft bis hin zu Gewerkschaften, Unternehmensverbänden und Beschäftigtenvertre-
tungen. Von besonderer Bedeutung ist hierbei, alle Erkenntnisse aus dieser Netzwerk-
pflege zurück in die Fachdiskurse, gesetzlichen Rahmenbedingungen und politischen 
Strukturen zu spiegeln.

Das BQN Berlin Team selbst vereint diverse Perspektiven über unterschiedliche Posi-
tioniertheiten und engagiert sich auch nach innen für eine proaktive Antidiskriminie-
rungskultur. Mit multidisziplinären Berufserfahrungen und komplementären Zusatzaus-
bildungen bringen die Mitarbeitenden verschiedene Methoden zusammen und sind 
durch diverse Weiterbildungsformate auf dem neusten Stand des Fachdiskurses. 
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EINLEITUNG 

Seit 2010 sind Institutionen des Landes Berlin gesetzlich 
dazu aufgefordert, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben an 
die Vielschichtigkeit der Berliner Einwanderungsgesell-
schaft anzupassen (PartIntG). Darüber hinaus sind sie 
dazu verpflichtet, die Verhinderung und Beseitigung je-
der Form von Diskriminierung sowie die Förderung einer 
Kultur der Wertschätzung von Vielfalt sicherzustellen 
(LADG). Mit der Novellierung des Partizipationsgesetzes 
(PartMigG) stellt auch die Erhöhung des Anteils von Be-
schäftigten mit Migrationsgeschichte in der Verwaltung 
eine konkrete(re) Aufgabe dar.

Trotz dieses gesetzlichen Rahmens und bisheriger Bemü-
hungen entspricht der Anteil von Menschen mit Migra-
tionsgeschichte und/oder Rassismuserfahrungen insbe-
sondere in den Leitungsebenen des Öffentlichen Diensts 
nicht deren Anteil in der Bevölkerung.

Laut einer Piloterhebung1 sind in der Berliner Verwal-
tung nur drei Prozent der Beschäftigten in Führungs-
ebenen People of Color (PoC). Ähnliche Befunde zur 
Unterrepräsentanz dieser Bevölkerungsgruppe lassen 
sich mit Blick auf die neu eingestellten Auszubilden-
den im Öffentlichen Dienst und in Landesunterneh-
men wiederfinden. 2020 hatten ca. 33 Prozent der neu 
eingestellten Auszubildenden im Öffentlichen Dienst 
einen Migrationshintergrund.2 Dies entspricht nahe-
zu dem prozentualen Anteil von Menschen mit Mi-
grationshintergrund in der Berliner Gesamtbevölke-
rung (35,6%3). Zu bedenken ist, dass dieser Anteil bei 
Jugendlichen grob über 40 Prozent und bei Kindern 
über 50 Prozent liegt. Zwischen den Behörden und 
Landesbetrieben gibt es große Unterschiede und inner-
halb der Ausbildungsbehörden/-betrieben variieren die 
Anteile von neu eingestellten Auszubildenden mit Mi-
grationshintergrund je nach Beruf sehr stark. Nicht er-
fasst sind weitere Aspekte wie Bildungsabschlüsse, Posi-
tioniertheiten im Kontext Rassismus, Lebensalter oder 
Wohnort, die sich in Verbindung mit der (familiären) 
Einwanderungsgeschichte mehrfachdiskriminierend aus- 
wirken (können). 

Dieses Policy Paper von BQN Berlin benennt aktuelle He-
rausforderungen und spricht Empfehlungen aus, wie Par-

teien der Berliner Regierung das 
Ziel einer diversitätsorientierten 
und diskriminierungskritischen 
Personalgewinnung und Nach-
wuchskräftesicherung in der 
neuen Legislaturperiode (2021–
2026) sicherstellen können. Ein 
besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Repräsentanz von 
Menschen mit (familiärer) Ein-
wanderungsgeschichte und/oder 
Rassismuserfahrungen gelegt.

Dazu wurden durch unterschiedliche Formate relevante 
Perspektiven und Expertisen erfasst. Es fanden Work-
shops mit Vertreter*innen aus der Personalarbeit des 
Öffentlichen Diensts, Ausbildungsbetrieben und -be-
hörden, Schulen, Gewerkschaften und Migrant*innen-
organisationen/neuen deutschen Organisationen statt.  
Diese wurden in Anlehnung an die Methode „Lightning 
Decision Jam“4 durchgeführt. Ziel des Lightning Decisi-
on Jams ist, dass Entscheidungen unter Einbindung aller 
Perspektiven schnell getroffen werden. 

Folglich basieren die aus den Workshops zusammen-
geführten Ergebnisse auf den individuellen Perspek-
tiven der einzelnen Teilnehmer*innen, welche von 
BQN Berlin in diesem Paper zusammengestellt wur-
den. Ein Einigungsprozess bezüglich der Inhalte hat 
nur punktuell stattgefunden.

In den Workshops wurden neben Anknüpfungspunk-
ten für die Zielerreichung einer diversitätsorientierten 
und diskriminierungskritischen Personalgewinnung und 
Nachwuchskräftesicherung auch Herausforderungen 
genannt. Für die Bewältigung dieser benannten Heraus-
forderungen wurden stets eine Vielzahl an Maßnahmen 
herausarbeitet, die unterschiedlich zeit- und ressourcen-
aufwendig und eine unterschiedlich hohe Wirksamkeit 
aufweisen. In dem Paper liegt der Fokus ausschließlich auf 
die Maßnahmen und Lösungsansätze, die zunächst einen 
geringen Aufwand besitzen, aber gleichzeitig eine hohe 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit haben. Diese Einschät-
zung haben die Teilnehmer*innen der Workshops vorge-

1	 https://vielfaltentscheidet.de/vielfalt-in-berliner-oeffentlichen-einrichtungen/
2	 https://www.bqn-berlin.de/bqn-angebote/statistik/ 
3	 Stand: 30.06.2021 (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)
4	 https://ajsmart.com/ldj

Dieses Policy Paper von BQN Berlin 
benennt aktuelle Herausforderungen 
und spricht Empfehlungen aus, wie 
Parteien der Berliner Regierung das 
Ziel einer diversitätsorientierten und 
diskriminierungskritischen Personal-
gewinnung und Nachwuchskräfte-
sicherung in der neuen Legislatur-
periode (2021–2016) sicherstellen 
können.

https://vielfaltentscheidet.de/vielfalt-in-berliner-oeffentlichen-einrichtungen/
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nommen. Diese an Aufwand und Wirksamkeit orientierte 
Herangehensweise erscheint in diesem Zusammenhang als 
angemessen, da gewährleistet werden muss, dass die Um-
setzung dieser Maßnahmen für die Zielerreichung inner-
halb der aktuellen Legislaturperiode (2021–2026) statt-
finden kann.

Zur Erfassung der Perspektive des Lernorts Schule 
waren alle insbesondere an Berufsorientierung betei-
ligten Akteur*innen exemplarisch aus zwei Schulen am 
Workshop eingeladen: Schulleitung, Fachbereich WAT/
Berufsorientierung, BSO-Team und außerschulische Ko-
operationspartner*innen. Folgende Prozesse standen im 
Vordergrund: Beratung und Begleitung von Schüler*in-
nen in der Berufsorientierung/beim Aufbau von Berufs-
wahlkompetenzen sowie Kooperation mit Partner*innen 
und Eltern/Familien zur Stärkung der Schüler*innen.

Zur Erfassung der Perspektive des Lernorts Ausbil-
dungsbetrieb und -behörde waren alle insbesondere am 
Onboarding beteiligten Akteur*innen exemplarisch für 
die Ausbildungsberufe Fachinformatiker*in für System-
integration und Verwaltungsfachangestellte eingeladen: 
Ausbildungsleitung, Ausbilder*innen, Berufsschulvertre-
tung, IHK/HWK sowie außerbetriebliche Kooperations-
partner*innen. Der Fokus lag dabei auf die Gewinnung, 
Auswahl und Bindung von Auszubildenden, Onboar-
ding, Ausbildungsgestaltung und Ausbildungssicherung 
sowie die Attraktivität von Ausbildung (Berufe in Betrie-
ben und Behörden).

In dem Workshop der Vertreter*innen aus der Personal-
arbeit der Berliner Verwaltung und Landesunternehmen 
standen im Vordergrund die Personalgewinnung und 
-besetzung in Bezug auf die festgeschriebenen Anforde-
rungen an Bewerber*innen und die allgemeine organisa-
tionsinterne Einstellung gegenüber Diversität und Anti-
diskriminierung.

Die Perspektive von Migrant*innenorganisationen 
und neuen deutschen Organisationen wurde im Work-
shop vor dem Hintergrund ihrer Funktion als Interessen-
vertretungen von unterrepräsentierten Gruppen, die sich 
für ihre Belange u.a. auf dem Arbeitsmarkt einsetzen, so-
wie ihrer bisherigen Kooperationserfahrungen mit dem 
Öffentlichen Dienst erfasst. 

Die Perspektive von Gewerkschaften, Auszubilden-
den- und Arbeitnehmer*innenvertretungen wurde 
erfasst, indem ihre besondere Expertise hinsichtlich der 
Bedürfnisse, Bedarfe und Voraussetzungen von Arbeit-
nehmer*innen und Auszubildenden im Rahmen des Öf-
fentlichen Diensts einbezogen wurden.

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden – darunter 
auch folgenden Institutionen, die bei diesem Policy Paper 
genannt werden möchten:

•	 Berliner Stadtreinigung (BSR)
•	 Berliner Wasserbetriebe (BWB)
•	 Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf
•	 Bezirksamt Lichtenberg
•	 Citizens For Europe gUG
•	 CLAIM // Allianz gegen Islam- und  

Muslimfeindlichkeit
•	 Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Berlin-Branden-

burg (DGB)
•	 Gewerkschaft der Polizei (GdP)
•	 Hauptpersonalrat Land Berlin (HPR)
•	 IT- Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin)
•	 JOBLINGE gAG Berlin 
•	 Kepler Schule | Koordination Berufsorientierung, 

WAT Fachbereich | Teach First Deutschland-Fellow 
Jahrgang 2020

•	 Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
•	 Migrationsrat Berlin e.V.
•	 moveGLOBAL e.V. 
•	 neue deutsche organisationen e.V.
•	 Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung
•	 Senatsverwaltung für Inneres und Sport
•	 Verwaltungsakademie Berlin (VAk Berlin)

Des Weiteren wurden schriftliche Interviews mit einzel-
nen Vertreter*innen aus der Wissenschaft zu den The-
men „Diversität und Verwaltung“ sowie „Corona und 
Ausbildung“ durchgeführt.

Ihre Expertise für das Thema „Diversität und Verwal-
tung“ teilten mit uns
•	 Dr. Anne-Kathrin Will von der Humboldt-Universität 

zu Berlin
•	 Dr. Ralf Wölfer vom Deutschen Zentrum für Integrati-

ons- und Migrationsforschung (DeZIM)
•	 Charlotte Wohlfarth vom Sachverständigenrat für Inte-

gration und Migration (SVR).

Für das Thema „Corona und Ausbildung“ teilte mit uns 
seine Expertise: 
•	 Clemens Wieland von der Bertelsmann Stiftung

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten!
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ZENTRALE ERGEBNISSE 

Attraktivität berufsorientierender Angebote 
und dualer Ausbildung
Im Rahmen der beruflichen Orientierung und Beratung 
gibt es eine Vielzahl von inner- und außerschulischen An-
geboten für Schüler*innen. Viele dieser Angebote kom-
men aber nicht bei den Jugendlichen an, u. a. 
•	 weil die Angebote nicht der Vielfalt der Schüler*innen 

gerecht werden.
•	 weil es an Instrumenten fehlt, die die verschiedenen 

Angebote zugänglich machen.
•	 weil die duale Ausbildung im Allgemeinen und die Ver-

waltung als Arbeitgeberin im Besonderen nicht attrak-
tiv genug als berufliche Perspektive gesehen werden. 

Gleichzeitig wird aber die Erfahrung gemacht, dass Schü-
ler*innen mit (familiärer) Einwanderungsgeschichte im  
Übergang in die duale Ausbildung noch immer benachtei-
ligt werden und es in der Ausbildung selber wenig Spiel-
raum für eine diversitätsorientierte Begleitung gibt. Berufs-
orientierende Angebote müssen zugänglicher gestaltet, 
die schulische Elternzusammenarbeit soll im Rahmen der 
Berufsorientierung intensiviert werden. In der Ausbildung 
werden Möglichkeiten gesehen, um Lern- und Arbeitspro-
zesse an die Vielfalt der Auszubildenden anzupassen, bspw. 
durch Labore zur Praxiserprobung. 

Diversitätsorientierte Personalgewinnung
Die Einstellungspolitik von Behörden und Landesunter-
nehmen ist nach wie vor unzureichend auf die heterogene 
Berliner Gesellschaft ausgelegt. Zum einen wird Diversi-
tät noch zu wenig in Stellenausschreibungen und An-
forderungsprofilen berücksichtigt, zum anderen sind die 
formalen und sprachlichen Anforderungen, insbesondere 
für direkte Schulabgänger*innen der 10. Klassen, zu hoch. 
Durch die Homogenität im Personal ergeben sich auch 
in der Personalakquise Herausforderungen hinsichtlich 
der Ansprache unterrepräsentierter Gruppen und dem 
Einsatz von Role Models. Mögliche Lösungsansätze wer-
den in der Anpassung von Sprachanforderungen und in 
der flexiblen Ausgestaltung von Tätigkeitsbeschreibun-
gen gesehen sowie in der Anerkennung von Diversität 
als Kompetenz in den Auswahlverfahren. Dabei sollen 
Arbeitsmaterialien, Leitfäden und Handreichungen zu 
diversitätsorientierter Personalgewinnung unterstützen. 
Zudem sollte es die Möglichkeit geben, dass formale Vo-
raussetzungen auch nach der Einstellung zum Beispiel 
durch berufsbegleitende Weiterbildung erworben werden 
können. Gleichzeitig sollen Kontakte und Kooperationen 
zu Communities und Vertretungen der Zivilgesellschaft 
aufgebaut und intensiviert werden, um bestehende Vor-

behalte abzubauen und bisher unterrepräsentierte Grup-
pen zu gewinnen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen
Im Land Berlin existieren bereits eine Reihe von Gesetzen 
(LGBG, LGG, LADG, PartMigG) sowie das Diversity-
Landesprogramm, die eine gute Grundlage für eine diver-
sitätsorientierte Personalgewinnung und Nachwuchskräf-
tesicherung bilden und im Bereich Personal Anwendung 
finden. Dennoch zeigen sich Herausforderungen bei der 
direkten Übersetzung und Implementierung der Maß-
nahmen in die jeweilige Organisationskultur. Zudem er-
weisen sich einige Gesetze als unzureichend hinsichtlich 
ihrer Verbindlichkeit und sind lückenhaft, bspw. bezüg-
lich der Berücksichtigung von Intersektionalität. Um eine 
größere Verbindlichkeit zu schaffen, wird ein einheitliches 
Konzept für den gesamten Öffentlichen Dienst gefordert, 
sowohl auf vertikaler (Haupt-, Bezirksverwaltungen, Lan-
desunternehmen) als auch horizontaler Ebene (Abteilun-
gen, Referate, Ressorts). Dabei können zum Beispiel zivil-
gesellschaftliche Beiräte Betriebe und Verwaltungen bei 
der Entwicklung einer Strategie zur Diversifizierung von 
Personal sowie deren Umsetzung mit ihren Perspektiven 
und fachlichen Kompetenzen beraten. 

Sensibilisierung für Diversität und  
Antidiskriminierung
Auf allen organisationalen Ebenen besteht ein hoher Be-
darf an Sensibilisierung, Wissensvermittlung und Kom-
petenzaufbau im Bereich Diversität und Antidiskriminie-
rung. Für den Umgang mit Vielfalt und die Umsetzung 
diversitätsorientierter Veränderungsprozesse bedarf es 
zunächst entsprechendem Wissens- und Kompetenzauf-
bau, um Mechanismen struktureller und institutioneller 
Diskriminierung zu erkennen und abzubauen. Daneben 
fehlt die Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten 
von Betroffenen von Diskriminierung sowie mit den eige-
nen Privilegien. 

Organisationale Hemmnisse und  
Widerstände
Zwar finden gesetzliche Rahmenbedingungen im Kon-
text von Diversität und Antidiskriminierung nach und 
nach Einzug in betriebliche und behördliche Planungen, 
das Commitment und die Bereitschaft, solche Verände-
rungsprozesse anzuschieben, differiert jedoch zwischen 
einzelnen Organisationen erheblich. Einige Organisati-
onsstrukturen gelten als starr und eingefahren, da sie sich 
nicht an die gesellschaftlichen Entwicklungen und neuen 
Lebensrealitäten angepasst haben. Sowohl unter Beschäf-
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WIE VERHÄLT SICH DAS POLICY PAPER 
ZUM PARTMIGG UND LADG? 
In der vergangenen Legislaturperiode (2017-2021) wur-
den das Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) und 
die Novellierung des Gesetzes zur Förderung der Partizi-
pation in der Migrationsgesellschaft (PartMigG, früher 
PartIntG) verabschiedet. Parallel dazu wurde das Diver-
sity-Landesprogramm zur Förderung des kompetenten 
Umgangs der Verwaltung mit Vielfalt im Rahmen des 
LADG beschlossen. Diese neuen Instrumente stellen be-
deutende Meilensteine für die Rahmung und die Struk-
turierung von Veränderungsprozessen in der Berliner 
Verwaltung hinsichtlich einer diversitätsorientierten 
und diskriminierungskritischen Personalgewinnung und 
Nachwuchskräftesicherung dar.

Zwischen diesem Policy Paper sowie den neu verabschie-
deten Gesetzen und Maßnahmenpaketen lassen sich viele 
Überschneidungen erkennen. Beispielsweise zeigen sich die 
Förderung der Beschäftigung von Personen mit Migra-
tionsgeschichte entsprechend ihrem Anteil an der Berli-
ner Bevölkerung, die Verankerung von migrationsgesell-
schaftlicher Kompetenz sowie die Sensibilisierung der 
Belegschaft von Behörden und Landesbetrieben als eine 
bedeutsame Schnittstelle zwischen dem PartMigG und den 
Ergebnissen dieses Papers. Im Rahmen des LADG wurde u.a. 
festgelegt, dass der Erwerb von Diversity-Kompetenz sowie 
antidiskriminierungsrechtlichen Grundlagen im Rah-
men von Weiterbildungsangeboten erfolgen müssen. Auch 
dieser Aspekt wurde als besonders notwendig im Rahmen der 
Workshops eingestuft. Im Weiteren greift das Diversity-Lan-
desprogramm u.a. die diversitätsorientierte Ausgestaltung des  
Personalmarketings auf, die ebenfalls von Akteur*innen als 

Lösungsansatz für eine solche Personalgewinnung genannt 
wurde. 

Darüber hinaus bestätigen die an den Workshops betei-
ligten Akteur*innen nicht nur die Notwendigkeit solcher 
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Etablierung 
einer diversitätsorientierten und diskriminierungskriti-
schen Personalgewinnung und Nachwuchskräftesiche-
rung, sondern nehmen Bezug auf die konkrete Ausfüh-
rung der gesetzlichen Vorgaben in der Praxis. Im Zuge 
dessen werden Bedenken bezüglich der Interpretations-
spielräume geäußert, die sich aus den gesetzlichen Vorga-
ben in ihrer praktischen Ausführung ergeben. So wurde 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Konkretisierung 
der Gesetze artikuliert. Demnach sollen u.a. konkrete 
Instrumente entstehen, die einen direkten Bezug zur 
Umsetzung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in 
den einzelnen Geltungsbereichen aufweisen und un-
mittelbar anwendbar sind. Um diese Bedarfe zu decken, 
ist die Expertise von zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen heranzuziehen. Nicht zuletzt hängt die Umsetzung 
und die Fortentwicklung der Vorgaben für eine diversi-
tätsorientierte Personalgewinnung und Nachwuchs-
kräftesicherung von (finanziellen) Ressourcen ab, über 
welche die qualitative und nachhaltige Durchführung 
solcher Prozesse ermöglicht und vor allem gesichert 
werden kann. Die ausreichende Bereitstellung derselben 
sollte verbindlich (im Rahmen der Haushaltsplanung) in 
allen Organisationseinheiten und Ebenen der Verwaltung 
geklärt werden.

tigten als auch unter Führungskräften besteht weiterhin 
ein geringes Bewusstsein für Themen rund um Diversi-
tät und Antidiskriminierung. Bestehende vorurteilsbe-
haftete Haltungen und Einstellungen werden so nicht 
dekonstruiert, sondern weitergetragen und reproduziert. 
Diese Umstände erschweren diversitätsorientierte Ver-
änderungsprozesse und erzeugen Widerstände. Mithilfe 
von Sensibilisierungsprozessen, Wissensvermittlung und 
der Überprüfung sowie Optimierung bestehender Ver-
waltungsstrukturen können eingefahrene Strukturen auf-
gebrochen und Belegschaften bei diversitätsorientierten 
Veränderungsprozessen mitgenommen werden. 

Ressourcen und Gratifikationen
Für die Umsetzung struktureller diversitätsorientierter Verän-
derungsprozesse sind finanzielle und personelle Ressourcen 
unabdingbar. Sie ermöglichen eine intensive Auseinanderset-
zung mit den Themen und erste Schritte für einen Abbau dis-
kriminierender Strukturen. Insbesondere für eine solche Ge-
staltung von Übergängen braucht es zusätzliche Ressourcen. 
Geringe Anerkennung und fehlende Gratifikationen hem-
men die Initiierung und Etablierung diversitätsorientierter 
Veränderungsprozesse. Gleichzeitig ist die Arbeitsbelastung 
hinsichtlich der eigenen inhaltlichen Schwerpunkte in den 
Organisationen so hoch, dass Ressourcen, um Veränderungs-
prozesse ganzheitlich anzustoßen, fehlen.



I.	
Nachwuchskräftesicherung  
im Übergangssystem  
im Land Berlin
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A. LERNORT SCHULE

1. Verlässliche Kommunikations- und Kooperationsstrukturen

Für die Erreichung des Ziels einer diversitätsorientierten 
und diskriminierungskritischen Personalgewinnung und 
Nachwuchskräftesicherung lassen sich am Lernort Schule 
eine Reihe von bereits bestehenden Anknüpfungspunk-
ten identifizieren. 

Mit Blick auf interne Strukturen bieten sich insbesondere 
Orientierungs- und Beratungsangebote für Schüler*in-
nen an, in deren Rahmen gemeinsam Wünsche, Bedarfe, 
Perspektiven und Herausforderungen an- und bespro-
chen werden. Mit einem zunehmend erweiterten Blick 
auf und zunehmender Sensibilität für die vielfältigen Le-
bensrealitäten von Schüler*innen, ihren alltäglichen Her-
ausforderungen und auch Diskriminierungserfahrungen 
kann eine bedarfsgerechtere Begleitung sichergestellt 
werden. Regelmäßige Absprachen, gut abgestimmte Zu-
ständigkeiten und lernortübergreifender Austausch und 
Zusammenarbeit zwischen Beratenden, Lehrkräften, Ko-
ordinator*innen, Inklusionsteams und außerschulischen 
Kooperationspartner*innen ermöglichen eine ganzheitli-
che und kontinuierliche Beratung und Begleitung. 

Schulen haben in der Regel ein Netzwerk von Koope-
rationspartnerschaften für unterschiedliche Themen- 
und Handlungsfelder. Für die Berufsorientierung und 
-beratung sind der Kontakt und die Kooperation mit 
außerschulischen Organisationen wesentlich – sowohl 
für die Beratung der Schüler*innen und die Konzep-

tion und Umsetzung von Betriebsbegegnungen als auch 
zum Kennenlernen von und für den Kontaktaufbau mit 
potentiellen Arbeitgeber*innen. Im Rahmen verschie-
denster Projekte gehen Schulen Partnerschaften ein, die 
zur Umsetzung erfolgreicher Übergänge in Ausbildung 
genutzt werden. Die Kooperation mit Eltern/Familien 
wird in diesem Zusammenhang als ebenso bedeutsam 
wahrgenommen wie der Ein-
satz ehemaliger Schüler*innen 
sowie anderer Vorbilder, um die 
Attraktivität einer dualen Aus-
bildung zu erhöhen und zudem 
Identifikationsflächen für Schü-
ler*innen zu schaffen. 

Die Orientierung und Beratung von Schüler*innen gelingt 
vor allem dort, wo eine enge Begleitung erfolgt – bspw. 
im Bewerbungsprozess. Das Nutzen neuer Kommunika-
tionskanäle zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen 
ermöglicht verbindliche Absprachen. Gerade auch die 
pandemiebedingte räumliche Distanz konnte durch diese 
Maßnahmen etwas überbrückt  werden.

Gut ausgestattete Arbeitsplätze für die Beratung von 
Schüler*innen am Lernort Schule sowie ausreichend zeit-
liche Ressourcen für offene Beratungszeiten werden als 
weitere positive Anknüpfungspunkte identifiziert.

2. Hürden und Herausforderungen in der Umsetzung struktureller  
	 diversitätsorientierter Veränderungen 

Mangelnde Attraktivität der dualen  
Ausbildung
Nach wie vor gilt die duale Ausbildung bei vielen Schü-
ler*innen als keine attraktive berufliche Perspektive. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Einige Schüler*innen müssen 
nach der Schule möglichst schnell ausreichend Geld ver-
dienen, was mit dem Aufnehmen einer dualen Ausbil-
dung nur bedingt möglich ist. Dazu kommen sprachliche 
Barrieren zwischen dem schulischem Beratungspersonal 
und Familien, welche die Vermittlung berufsorientieren-
der und ausbildungsrelevanter Informationen erschweren. 
Ausbildungsberatungen werden zumeist nur von wenigen 

Schüler*innen intensiv genutzt. Aus der Sicht der Ak-
teur*innen des Lernorts Schule sind die Ursachen dafür 
unter anderem, dass die Besonderheit des deutschen Aus-
bildungssystems und die damit verknüpften beruflichen 
Karrierewege und Perspektiven bei vielen Schüler*innen 
und ihren Familien nur unzureichend bekannt sind und 
deshalb als nicht gleichwertig zum Abitur oder Studium 
wahrgenommen werden. 

Die Orientierung und Beratung von 
Schüler*innen gelingt vor allem dort, 
wo eine enge Begleitung erfolgt – 
bspw. im Bewerbungsprozess. 
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Unstrukturierte Berufsorientierungsangebote 
und mangelnde Verbindlichkeit und Sensibili-
sierung bei Kooperationspartner*innen
Langjährige und beständige Kooperationsstrukturen 
resultieren in einer Vielzahl von Angeboten außerschu-
lischer Projektpartner*innen für Berufsorientierung und 
-beratung. Viele der Angebote kommen aber nicht bei 
den Jugendlichen an. Einerseits ist es für Verantwortliche 
herausfordernd, den Überblick zu behalten und Ange-
bote entsprechend der heterogenen Schüler*innenschaft 
zu selektieren. Andererseits kommen viele der Angebote 
nicht bei den Schüler*innen an, da es an Instrumenten 
fehlt, die die verschiedenen Berufsorientierungsangebote 
zugänglich machen. Darüber hinaus sind Angebote nicht 
ausreichend aus der Perspektive den anvisierten Schü-
ler*innen gedacht – insbesondere bei jenen, die wenig 
oder keine berufsorientierende Unterstützung aus ihren 
Familien und privaten Netzwerken erfahren, greifen die 
vorhandenen Angebote zu kurz. Noch immer fehlen so-
wohl verbindliche Kooperationen mit Betrieben und Be-
hörden als auch mit Oberstufenzentren. Rückmeldungen 
und Erfahrungsberichte von Schüler*innen deuten dar-
auf hin, dass Mentor*innen oder Praxisanleitende in den 
Ausbildungsbetrieben und Behörden nicht ausreichend 
sensibilisiert und kompetent im Umgang mit hetero-
genen Gruppen sind. Weiterhin fehlen in den Betrieben 
und Behörden Vorbilder, die Identifikationsfläche bieten 
und Motivation bieten könnten.

Chancenungleichheit im Übergang
Eine diversitätsorientierte und diskriminierungskritische 
Nachwuchskräftesicherung setzt Chancengleichheit im 
Übergang in Ausbildung voraus. Doch noch immer gelingt 
es einerseits im Schulsystem nicht, ungleiche Startbedin-
gungen der Schüler*innen oder Benachteiligungen durch 
positive Maßnahmen in der Schulzeit auszugleichen. An-
dererseits wird die Erfahrung gemacht, dass Schüler*innen 

mit (familiärer) Einwanderungsgeschichte im Übergang 
noch immer benachteiligt werden – wie zum Beispiel auf-
grund ihres Namens. 

Clemens Wieland (Bertelsmann Stiftung) bekräftigt diese 
Erfahrung: 

„Seit vielen Jahren zeigen empirische Erhebungen zum 
Übergang von der Schule in berufliche Ausbildung immer 
wieder schlechtere Chancen für junge Menschen mit Mig-
rationshintergrund, selbst dann, wenn sie über die gleichen 
schulischen Qualifikationen verfügen wie ihre Mitbewer-
ber*innen ohne Migrationshintergrund.“ 

Auch die Klärung von Aufent-
haltsstatus in laufenden Ein-
stellungsverfahren verhindern 
erfolgreiche Übergänge. Knappe 
finanzielle und personelle Res-
sourcen erschweren die diversi-
tätsorientierte Gestaltung der 
Übergänge wesentlich: zum einen 
bei der bedarfsorientierten Be-
gleitung und zum anderen bei 
der gemeinsamen Reflexion von 
Diskriminierungserfahrungen 
von Schüler*innen bzw. bei der 
Auseinandersetzung mit und den 
Abbau von diskriminierenden 
Strukturen im Kollegium. Damit Übergänge gelingen, 
ist eine enge individuelle Begleitung der Schüler*innen 
essentiell. Mit der Kürzung der Berufseinstiegsbegleitung 
sind wichtige Ressourcen für 1:1 Beratung entfallen, die 
es u.a. ermöglichte, Praktika individuell nach zu bespre-
chen, persönliche Fragen, Wünsche und Bedarfe im ge-
schützteren Raum aufzugreifen sowie den Übergang eng 
zu begleiten.

3. Mögliche Lösungsansätze

Angebote zugänglicher gestalten
Damit die Vielzahl und Vielheit bestehender Berufs-
orientierungsangebote die Schüler*innen erreicht, soll-
ten schulinterne Portale (Homepage, Padlet etc.) besser 
genutzt werden. Für eine bedarfsgerechte Entwicklung 
solcher Portale können ehemalige Schüler*innen beteiligt 
werden, um zu erfahren, welche Formate sich bewährt 
haben.

Zur Sicherstellung individuellerer Berufsorientierungs- 
und Beratungsangebote am Lernort Schule sowie zur 
Entlastung des BSO-Teams und der Lehrkräfte sind zu-
sätzliche personelle Ressourcen an Schulen für die Beglei-
tung im Übergang notwendig.

Clemens Wieland (Bertelsmann Stiftung) stellt vor allem 
die Bedarfsorientierung in den Vordergrund: 

Knappe finanzielle und personelle 
Ressourcen erschweren die diversi-
tätsorientierte Gestaltung der Über-
gänge wesentlich: zum einen bei der 
bedarfsorientierten Begleitung und 
zum anderen bei der gemeinsamen 
Reflexion von Diskriminierungser-
fahrungen von Schüler*innen bzw. 
bei der Auseinandersetzung mit und 
den Abbau von diskriminierenden 
Strukturen im Kollegium.
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„Beratung, Information und Begleitung sollten bestmög-
lich auf die Bedarfe von jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund ausgerichtet sein – insbesondere im Hinblick 
auf Sprach- und Kultursensibilität. Das gilt für individu-
elle Beratungsangebote ebenso wie für Begleitung während 
der Ausbildung“.

Zur Motivation für das Aufnehmen einer Ausbildung 
sollten im Sinne von Role Models ehemalige Schüler*in-
nen, die aktuell eine Ausbildung absolvieren oder diese 
abgeschlossen haben, mehr in die Angebote der Schule 
eingebunden werden. Genauso könnten Methoden der 
Gruppenarbeit den Austausch zwischen Schüler*innen 
zu beruflichen Perspektiven, Wünschen und Vorstellun-
gen anregen. Des Weiteren können schulische Projekte 
angeboten werden, die die individuellen Interessen und 
Kompetenzen der Schüler*innen fokussieren. Gespräche 
zwischen verschiedenen Jahrgängen könnten für den 
Austausch von Praktikumserfahrungen genutzt werden.

Weiterhin könnte Berufsorientierung im Sinne von Zu-
kunftsvorbereitung zusammengefasst in das Präventions-
curriculum übernommen werden. Dies würde einen 
Netzwerkausbau und den Weg zu externen Hilfen ermög-
lichen.

Kommunikation und Kooperationen stärken
Zum Ausgleich des Entfallens der Berufseinstiegsbeglei-
tungen könnte ein verbindlicher, intensiver interdiszi-
plinärer Austausch insbesondere mit Betrieben und Be-
hörden genutzt werden, damit Schüler*innen Eindrücke 
und Erfahrungen aus unterschiedlichen Berufsfeldern im 
Rahmen der Berufsorientierung gewinnen.

Eltern oder Familien wird im 
Rahmen der Berufsorientierung 
und beruflicher Qualifizierung 
eine bedeutende Rolle zugewie-
sen. Zum Auf- und Ausbau der 
Kommunikation und Koopera-
tion mit Familien sollten diese 
mehr Informationen zu Ausbil-
dung erhalten und in Berufsori-
entierungsgespräche oder auch 
-formate eingebunden sein. So sollte Berufsorientierung 
in die verbindlichen Schüler*innen-Eltern-Gespräche als 
fester Bestandteil verankert werden. Durch den Einsatz 
von Sprachmittlungen/Übersetzer*innen könnten ggf. 
bestehende sprachliche Barrieren überwunden werden. 
Auch Lehrer*innen mit Migrationsgeschichte können als 
Role Models unterstützend einbezogen werden.

4. Forderungen an die Berliner Politik

Aus den erläuterten Herausforderungen und Lösungs-
ansätzen für den Abbau von strukturellen Barrieren und 
den Ausgleich von Unterrepräsentanzen im Zuge einer 
diversitätsorientierten und diskriminierungskritischen 
Nachwuchskräftesicherung leiten sich folgende Forde-
rungen ab:

•	 Die Gestaltung des Übergangs Schule – Ausbildung/
Beruf erfordert eine politische Gesamtstrategie zwi-
schen Bildungs-, Integrations- und Arbeitsmarktpoli-
tik. Die Übergänge beinhalten Bewegung und Konti-
nuitäten, Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche 
überschneiden sich teilweise. Für alle am Übergang 
Schule – Ausbildung/Beruf beteiligten Akteur*innen 
ist dementsprechend eine klare Verteilung ihrer (auch 
gemeinsamen) Bereiche und ihrer konkreten (auch ge-
meinsamen) Aufträge notwendig. 

•	 Von der Berliner Bildungspolitik ist die Bereitstellung 
insbesondere personeller Ressourcen zur Sicherstellung 
gelingender Übergänge der Schüler*innen gefordert: 

für die individuelle Berufsorientierung und -beratung, 
für Austausch zu und Reflexion von Diskriminierungs-
erfahrungen sowie für die Steuerung und Koordinati-
on von (außer)schulischen Angeboten.

•	 Von der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik ist ein 
verbindlicheres Durchsetzen bestehender Gesetzesla-
gen zur Teilhabe und Chancengleichheit unterreprä-
sentierter Gruppen in der Nachwuchskräftegewinnung 
gefordert: diversitätsorientierte und diskriminierungs-
kritische Begegnungsformate und Praxiskontakte mit 
Betrieben, eine gezielte Ansprache und Akquise von 
unterrepräsentierten Gruppen im Übergang in Aus-
bildung/Beruf sowie der Abbau struktureller Barrieren 
durch die Ausrichtung der Einstellungsverfahren auf 
Diversität und Antidiskriminierung müssen in Betrie-
ben und Behörden mit Ressourcen unterlegt sein und 
Entwicklungen überprüft und evaluiert werden.

Zum Ausgleich des Entfallens  
der Berufseinstiegsbegleitungen
könnte ein verbindlicher, intensiver 
interdisziplinärer Austausch  
insbesondere mit Betrieben und
Behörden genutzt werden.
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B.	LERNORT AUSBILDUNGSBETRIEB  
		  UND -BEHÖRDE

1.	Betriebe und Behörden als aktive Akteur*innen 

Als grundsätzliche und unabdingbare Voraussetzungen 
zur Einführung und Etablierung diskriminierungskriti-
scher und diversitätsorientierter Übergänge in eine duale 
Ausbildung werden eine klare und transparent kommu-
nizierte Haltung und Verantwortung zur Förderung von 
Vielfalt betrachtet. Dies bedeutet sowohl den Mehrwert 
von Diversität aufzuzeigen als auch dem Auftrag zum 
Schutz vor Diskriminierung nachdrücklich nachzukom-
men. Neben Schulungen/Qualifizierungen wird hier 
insbesondere durch die Schaffung (sicherer) Räume und 
nachvollziehbarer Verfahren eine Ansprache und Identi-
fizierung und folglich ein Abbau von Diskriminierung 
bereits ermöglicht. 

Bewährt haben sich für gelingende Übergänge frühzeitige 
Kontakte zwischen Schüler*innen und Mitarbeitenden 
von Betrieben und Behörden, die ein Kennenlernen und 
,Reinschnuppern‘ in diese (noch unbekannte) Betriebs-
welt ermöglichen. Als förderliche Faktoren identifiziert 
und in Maßnahmen umgesetzt werden konnten in die-
sem Kontext verbindliche und enge Kooperationen mit 
Schulen bzw. Lehrkräften sowie die Bereitstellung von 
zielgruppengerechten Informationen über Möglichkei-
ten der Bewerbung/des Einstiegs – sowohl für beratende 
Personen (Lehrkräfte, Berufsberater*innen) als auch für 
Schüler*innen. Die Möglichkeit, typische Aufgaben und 
den Auszubildendenalltag zu erproben, nutzen Behörden 
und Betriebe längst nicht nur als Einblick in die Berufs-
welt, sondern auch als Bindungsmomente durch den 
Austausch mit Mitarbeitenden und der Präsentation der 
Arbeitsatmosphäre und Unternehmenskultur. 

Einstellungsverfahren im Öffentlichen Dienst und 
Unternehmen mit Landesbeteiligung unterliegen zwar 

bestimmten Vorgaben (meist genannt die sog. Besten-
auslese). Gleichzeitig werden aber Handlungsspielräu-
me je nach Ausbildungsbetrieb und Ausbildungsberuf 
unterschiedlich genutzt. Mit Blick auf die Berufe Ver-
waltungsfachangestellte und Fachinformatiker*in für 
Systemintegration haben sich unterschiedliche Maßnah-
men wie Bewerbungen ohne Foto, die Beteiligung ex-
terner Akteur*innen zur Einschätzung und Bewertung 
der Ausbildungseignung von Bewerber*innen oder auch 
der Einsatz von Praktika und Einstiegsqualifizierung als 
Instrumente des niedrigschwelligen Einstiegs bewährt. 
Diejenigen Ausbildungsbetriebe und -behörden, die ihre 
Einstellungsverfahren auf den Prüfstand stellen, können 
im Hinblick auf das Erkennen und den Abbau individu-
eller Beobachtungs- und Bewertungsfehler bereits erste 
Erfolge verzeichnen. Darüber hinaus rücken zumindest 
vereinzelt formelle (bisher ausgrenzende) Auswahlkrite-
rien (Schulabschlüsse, Sprachlevel o.ä.) in den Hinter-
grund.

Um auf immer vielfältigere Zusammensetzungen der 
Auszubildendenschaft eingehen zu können, investieren 
Ausbildungsbetriebe zunehmend in die Betreuung und 
Begleitung von Auszubildenden sowohl im Hinblick 
auf (arbeits-)organisatorische, schulische als auch auf 
individuelle und zwischenmenschliche Anforderungen. 
Durch frühzeitige Zuweisungen der Auszubildenden an 
unterweisende Behörden werden die bessere Vorberei-
tung der Belegschaft auf die Ausbildungssituation und 
die Ausstattung des Arbeitsplatzes sichergestellt. Zent-
rale Feedbackgespräche sowie gezielte bedarfsorientierte 
Qualifizierungen der Auszubildenden haben sich bereits 
als förderliche Instrumente zur Ausbildungssicherung er-
wiesen.

2.	Hürden und Herausforderungen in der Umsetzung struktureller  
	 diversitätsorientierter Veränderungen

Mangelnde Bereitschaft zur Anstoßung diver-
sitätsorientierter Veränderungsprozesse
Einerseits wurde festgestellt, dass die veränderten gesetz-
lichen Rahmenbedingungen im Kontext der Novellie-
rung des PartIntG und der Einführung des LADG und 

des Diversity-Landesprogramms zunehmend Einzug 
finden in die betrieblichen Planungen zur Nachwuchs-
kräftegewinnung. Andererseits aber sind bezüglich des 
Commitments und der Bereitschaft zu Veränderungs-
prozessen im Kontext von Diversität und Antidiskri-
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minierung sowie der vorhandenen Kompetenzen und 
Qualifikationen zur Umsetzung gezielter Veränderungs-
prozesse deutliche Differenzen zwischen einzelnen 
Organisationen wahrnehmbar. Zu wenig Diversität in 
Führungs- und Ausbildendenpositionen, eine unzurei-
chende Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen 
und Klischees, mangelndes Interesse am Thema Ausbil-
dung auf höheren Hierarchieebenen und unzureichende 
Schulungen für Mitarbeitende und Ausbildungsverant-
wortliche erschweren die Veränderung jahrelang festge-
fahrener Strukturen. Insbesondere das häufig auf Vorur-
teile und diskriminierende Klischees basierende Denken 
und Handeln in der Belegschaft der überwiegend weiß 
positionierten Verwaltung und Landesunternehmen 
wird als Ursache für Herausforderungen und Missver-
ständnisse in der Kommunikation mit Interessierten und 
Auszubildenden sowie für das fehlende Verständnis für 
heterogene Zielgruppen verstanden. 

Formelle Anforderungen in Auswahlverfahren 
Mit Blick auf potentielle Nachwuchskräfte für das Land 
Berlin, und dabei besonders auf direkte Schulabgän-
ger*innen der 10. Klassen, werden formelle Kriterien für 
den Ausbildungszugang als zu hoch und Einstellungs-
tests sprachlich als zu kompliziert eingeschätzt. Zusätz-
lich wird die sog. Bestenauslese mit Blick auf die tatsäch-
liche Bewertung der Eignung, Befähigung und Leistung 
von Bewerber*innen unabhängig von Schulnoten zu-
nehmend hinterfragt. Durch die hohe Konkurrenz um 
Ausbildungsstellen rücken formelle Kriterien wieder 
in den Vordergrund und Möglichkeiten zur möglichst 
angst- und stressfreien Performance von Bewerber*in-
nen werden vernachlässigt. In diesem Zusammenhang 
werden Hemmnisse seitens der Bewerber*innen meist 
als fehlende Motivation dieser ausgelegt. Weiterhin un-
beantwortet bleibt die Frage, wie und wo (neue) Nach-
wuchskräfte mit unterschiedlichen Diversitätsdimensio-
nen für das Land Berlin gefunden werden können und 
wie der Paradigmenwechsel weg von einer Defizit- hin zu 
einer Ressourcen- und Potentialorientierung mit Blick 
auf marginalisierte potentielle Nachwuchskräfte gelin-
gen kann. 

Ausbildungsgestaltung
Auch die diversitätsorientierte Ausgestaltung der Ausbil-
dung erweist sich als besonders herausfordernd, da es auf-
grund bestehender Rahmenbedingungen wenig Hand-
lungsspielraum dafür zu geben scheint. So wird erwartet, 
dass Auszubildende ein hohes Maß an Eigeninitiative 
und Flexibilität mitbringen: neben Ausbildungsinhalten 
im Betrieb oder der Behörde müssen Lerninhalte an den 
Berufsschulen meist eigenverantwortlich auf- und nach-
bereitet werden. Für die selbstständige Aneignung neuen 

Wissens ist die eigenständige Erarbeitung von Lernme-
thoden notwendig, die sich sehr vom bisher gewohnten 
Unterricht am Lernort Schule unterscheiden. Zudem ist 
für Betriebe und Behörden Ausbildungsverantwortung 
meist geknüpft an kurzfristige Zuweisungen von Auszu-
bildenden an Arbeitsbereiche und -plätze sowie ihre sehr 
kurzfristige Einbindung in bestehende Arbeitsteams. Dies 
ist nicht nur logistisch aufgrund 
geringer Vorbereitungszeiten 
herausfordernd, sondern stellt 
auch alle Beteiligten zwischen-
menschlich immer wieder auf die 
Probe. Neben dieser besonderen 
Herausforderungen, die im Rah-
men der Ausbildung an Auszu-
bildende, Ausbildungsbetriebe, 
Ausbildungsverantwortliche 
sowie beteiligte Mitarbeitende 
gestellt werden, gibt die duale 
Ausbildung einen festen Rah-
men vor, der wenig Spielraum 
für mögliche Verzögerungen, in-
dividuelle Schwierigkeiten oder 
auch unterschiedliche Lerntempi lässt. Gerade mit Blick 
auf sowohl den unterschiedlichen Umgang von Ausbil-
dungsbetrieben mit den Pandemiebedingungen als auch 
auf die neuen Herausforderungen wie Home Office, 
Home Schooling, mehr Eigenverantwortung oder soziale 
Isolation werden mögliche Handlungsspielräume immer 
wichtiger, um mit Verzögerungen und individuellen An-
passungen adäquat umgehen zu können.

Ressourcenmangel
Eine weitere sehr wichtige Herausforderung stellt die 
mangelnde Ausstattung und die damit zusammen-
hängenden fehlenden finanziellen Mittel dar. Hinzu 
kommen auch fehlende physische Arbeitsplätze und 
ein Personal- und Zeitmangel für eine umfassende und 
ausgiebige Ausbildungsbegleitung bei gleichzeitig ho-
hem Arbeitspensum von Ausbildungsverantwortlichen 
oder Praxisanleitenden. Auch die geringe Anerkennung 
für die Begleitung und Betreuung von Auszubildenden 
(Gratifikationskrise) erschweren zusätzlich die Initiie-
rung oder auch Etablierung diversitätsorientierter und 
diskriminierungskritischer Übergänge und Ausbildungs-
gestaltung auf einer ganzheitlichen Ebene.

Zu wenig Diversität in Führungs- 
und Ausbildendenpositionen, eine 
unzureichende Auseinandersetzung 
mit eigenen Vorurteilen und  
Klischees, mangelndes Interesse 
am Thema Ausbildung auf höheren 
Hierarchieebenen und unzureichen-
de Schulungen für Mitarbeitende 
und Ausbildungsverantwortliche  
erschweren die Veränderung jahre-
lang festgefahrener Strukturen.
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3. Mögliche Lösungsansätze

Angstfreies Annähern und Erproben
Besonders wirksam und mit wenig Aufwand verbunden 
sind die Einrichtung und das Angebot möglichst angst-
freier Räume zum Kennenlernen und Erproben verschie-
dener Berufe, aber auch Betriebe und Behörden. Die In-
itiierung systematischer Begegnungen von Schüler*innen 
und Ausbildungsbehörden im Kontext von ,Arbeitslehre‘ 
können genauso dazu beitragen wie Kennenlern- oder Be-
werber*innentage vor Ort in den Ausbildungsbetrieben. 
Die Stärkung von Praktikumsangeboten im Vorfeld der 
Ausbildung sowie niedrigschwellige Möglichkeiten zum 
Betriebspraktikum werden in diesem Zusammenhang 
besonders hervorgehoben. Sie ermöglichen über einen 
längeren Zeitraum tatsächliche Einblicke und Eindrücke 
vom Arbeitsalltag. Durch die Beteiligung von Vorbildern 
im Rahmen gezielter Austauschformate können spezi-
fische Zielgruppen angesprochen und Bewerber*innen 
bzw. Interessierte mit Auszubildenden oder auch Aus-
bildungsverantwortlichen in Kontakt treten. Der Ein-
stiegsqualifizierung wird in diesem Kontext als bewährtes 
Begleitprogramm, das einen niedrigschwelliger Zugang zu 
Ausbildung erlaubt, besondere Bedeutung beigemessen, 
sofern sie tatsächlich als Instrument des Einstiegs reflek-
tiert eingesetzt wird. Gleichzeitig muss bedacht werden, 
dass die Einstiegsqualifizierung in ihrer Anwendung 
nicht für alle Ausbildungsbetriebe und -behörden zu-
gänglich ist. 

Clemens Wieland (Bertelsmann Stiftung) nennt die Aus-
bildungsgarantie als weiteren Lösungsansatz: 

„In Österreich bspw. schafft die Ausbildungsgarantie die 
rechtliche Grundlage dafür, dass jede*r ausbildungswillige 
Jugendliche bis 25 Jahre ein Angebot für eine Ausbildung 
erhält. [...] Die Garantie hilft Jugendlichen, eine berufliche 
Perspektive zu entwickeln, und der Wirtschaft, dem Fach-
kräftemangel entgegenzuwirken. Sie trägt auch zu einer di-
versitätsorientierten Nachwuchskräftesicherung bei, weil sie 
allen Jugendlichen, die sich erfolglos am Ausbildungsmarkt 
beworben haben, eine Ausbildungsperspektive bietet.“

Betriebe und Behörden gestalten Ausbildung
Die Flexibilisierung des meist hinderlichen festen Rah-
mens, in dem sich duale Ausbildung bewegt, erscheint für 
eine diversitätsorientierte und diskriminierungskritische 
Ausbildungsgestaltung unabdingbar. Lebensrealitäten 
der Auszubildenden, aber auch Aufgaben und Rahmen-
bedingungen haben sich in den letzten Jahren zuneh-

mend verändert, bspw. durch die Abnahme der Attrakti-
vität handwerklicher Berufe oder die Digitalisierung von 
Lern- und Arbeitsprozessen. Eine entsprechende Weiter-
entwicklung des Systems Ausbildung bspw. durch eine 
modulare Vermittlung von Ausbildungsinhalten, Mög-
lichkeiten der Anpassung des Lerntempos an individuelle 
Begebenheiten und Labore zur Praxiserprobung werden, 
trotz des festen Korsetts des dualen Ausbildungssystems, 
im Rahmen des Möglichen ver-
ortet. Die Sicherstellung von Per-
sonal und Budget für Lernräume 
und individuelle Begleitung und 
Förderung während der Ausbil-
dung sowie die Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit der In-
dustrie- und Handelskammer zur 
Erarbeitung diversitätssensibler 
Ausbildungspläne werden eben-
so als mögliche erste Lösungsan-
sätze verstanden.

Wissen schaffen und Diversität erkennen
Die Sicherstellung der Förderung von Vielfalt und des 
Schutzes vor Diskriminierung im Rahmen der Ausbil-
dung wird für den Lernort Ausbildungsbetrieb/-behör-
de nur möglich, wenn dieser dazu in der Lage ist, den 
Mehrwert und die Chance von Diversität in Ausbildung 
zu erkennen. Hierzu gehört auch die Sensibilität und das 
Wissen um Mechanismen, die Zugänge für marginalisier-
te Gruppen bisher verhindern. Unumgänglich sind daher 
Schulungen, Workshops und Trainings zu Diversität und 
Antidiskriminierung in der Gestaltung des Ausbildungs-
alltags, im Umgang mit Auszubildenden sowie in der 
Ausgestaltung von Ausbildungsinhalten. Insbesondere 
Ausbildungsverantwortliche und Praxisanleitende sollten 
schnellstmöglich mit Wissens- und Handlungskompe-
tenzen ausgestattet werden, um Diskriminierungen er-
kennen und abbauen zu können und so einen Beitrag zu 
einer diversitätsorientierten Ausbildungspraxis zu leisten. 
Zum Abbau bestehender Vorbehalte auf Seiten potentiel-
ler Bewerber*innen sowie zur Ansprache bisher unterre-
präsentierter Organisationen werden Kooperationen mit 
Vertretungen verschiedenster Gruppen der Zivilgesell-
schaft als wirksam erachtet.

Lebensrealitäten der Auszubilden-
den, aber auch Aufgaben und  
Rahmenbedingungen haben sich in 
den letzten Jahren zunehmend ver-
ändert, bspw. durch die Abnahme 
der Attraktivität handwerklicher 
Berufe oder die Digitalisierung von 
Lern- und Arbeitsprozessen.
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4. Forderungen an die Berliner Politik

Für den Lernort Ausbildungsbetrieb/-behörde leiten sich 
aus den genannten Herausforderungen und entwickelten  
Lösungsansätzen zur diversitätsorientierten Ausgestal-
tung von Ausbildung sowie zum Abbau von struktureller 
Diskriminierung in der Ausbildung folgende Forderun-
gen ab:

•	 Landesbetriebe und Verwaltungen müssen (gesetzlich) 
dazu aufgefordert sein, den Lernort Ausbildungsbe-
trieb/-behörde ganzheitlich unter Diversitätsaspekten 
weiterzuentwickeln: Ausbildungsinhalte, Rahmen-
bedingungen, Formate etc. müssen für die Hetero-
genität der heutigen Auszubildenden gleichermaßen 
zugänglich sein und an gegenwärtige Lebensrealitäten 
anknüpfen. Mögliche Barrieren sind entsprechend ab-
zubauen. In diesem Zusammenhang ist eine Flexibili-
sierung des von der IHK vorgegebenen festen Rahmens 
für Ausbildung zumindest im Sinne erweiterter Hand-
lungsspielräume erforderlich.

•	 Insbesondere für Praxisanleitende und Ausbildungs-
verantwortliche müssen flächendeckend verpflichten-
de Schulungen und Qualifizierungen bereitgestellt 
werden, damit sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen 
im Hinblick auf Diversität und Antidiskriminierung 
ausreichend nachgehen können. Eine Reihe von An-
geboten von der Verwaltungsakademie Berlin, der Lan-
desantidiskriminierungsstelle oder weiterer zertifizier-
ter Organisationen sollte hierzu zeitnah und langfristig 
sichergestellt werden. 

•	 Ebenso notwendig sind die Aufwertung von Ausbil-
dung und die (finanzielle) Wertschätzung derselben 
insbesondere in Ausbildungsbehörden. In diesem Zu-
sammenhang müssen in der aktuellen Legislaturperio-
de (2021–2026) physische Arbeitsplätze, die Akquise 
und Qualifizierung von Ausbildungsverantwortlichen 
sowie Budget für Lernräume und individuelle Beglei-
tungen vorrangig bearbeitet und fest im Haushalt ver-
ankert werden. Insbesondere in Behörden, in denen 
Sachbearbeiter*innen für die 
Ausbildung von Nachwuchs-
kräften vorgesehen sind, soll-
ten von der Regierung per-
sonell verstärkt werden, um 
auch weiterhin eine qualitative 
Aufgabenerfüllung neben der 
Nachwuchskräftesicherung 
gewährleisten zu können. 

•	 Zusätzlich zur Etablierung systematischer Betriebsbe-
gegnungen und ihrer strukturellen Verankerung am 
Lernort Schule sollte die Einstiegsqualifizierung als 
gut funktionierendes Instrument für einen niedrig-
schwelligen Zugang zu Ausbildung ausgebaut und für 
alle Landesbetriebe und Verwaltungen nutzbar sein. 
Klärungsbedarf besteht in diesem Zusammenhang 
noch zur Finanzierung von Einstiegsqualifizierungen 
bei öffentlichen Arbeitgeber*innen sowie im Hinblick 
auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Agen-
tur für Arbeit bezüglich begleitender Hilfen oder auch 
notwendiger Sprachkurse.

Landesbetriebe und Berliner  
Verwaltungen müssen (gesetzlich) 
dazu aufgefordert sein, den Lernort 
Ausbildungsbetrieb/-behörde  
ganzheitlich unter Diversitäts
aspekten weiterzuentwickeln.



II.	
Personalgewinnung und 
-auswahl im Land Berlin
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1.	Potentiale und Good-Practice-Beispiele für eine diversitätsorientierte  
	 Personalgewinnung in der Verwaltung und Landesbetrieben

Die Vertreter*innen der Personalarbeit sehen vor allem hin-
sichtlich bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen 
und organisationsinterner Entwicklungen gute Anknüp-
fungspunkte für die Etablierung einer diversitätsorientier-
ten und diskriminierungskritischen Personalgewinnung im 
Land Berlin.

Die unterschiedlichen Antidiskriminierungs- und Chan-
cengleichheitsgesetze sowie Maßnahmenpakete auf 
Landesebene (bspw. LADG, LGG, LGBG, PartMigG, 
Landesprogramm-Diversity) zeugen von einem starken 
politischen Willen und großem Interesse im Bereich der 
Umsetzung von diversitätsfördernden und diskrimi-
nierungsbeseitigenden Maßnahmen. Zudem bilden die 
Gesetze dahingehend eine gute Grundlage für die Ziel-
erreichung, dass sie in Rahmendienstvereinbarungen und 
Richtlinien des Öffentlichen Diensts und des Verwal-
tungshandelns einfließen. Auch existieren innerhalb von 
Behörden Leitbilder und Vereinbarungen hinsichtlich 
Antidiskriminierung und einzelner Diversity-Dimensio-
nen, an welche sie ihr Verwaltungshandeln anlehnen.

Gleichzeitig ist innerhalb des Öffentlichen Diensts 
– sowohl unter den Beschäftigten als auch unter Füh-
rungskräften – eine immer größere Öffnung gegenüber 
Diversität zu beobachten. Das Bewusstsein rund um Di-
versität und Antidiskriminierung wächst durch bspw. 
interne Schulungen für alle am Personalplanungspro-
zess beteiligten Personen. Folglich werden nicht nur die 
Kompetenzen der Beschäftigten und Bewerber*innen 
in Bezug auf bspw. Mehrsprachigkeit neu evaluiert, es 
findet auch eine Diversifizierung von Personalabteilun-
gen und Recruiting-Teams statt, während der Anteil der 
Beschäftigten mit Migrationsgeschichte steigt. Für den 
weiteren Anstieg des Anteils der Beschäftigten mit Mig-
rationsgeschichte gemäß ihrem Anteil in der Bevölkerung 
ist eine diversitätssensible Personalakquise und -auswahl 
notwendig, die in der Verwaltung und in den Landesbe-
trieben teilweise schon erprobt wird. In diesem Zusam-

menhang gibt es eine Reihe von Good-Practice-Beispielen 
aus Behörden und Landesunternehmen. So wird bspw. 
im Zuge des Personalmarketings von Betrieben verdeut-
licht, dass sie divers aufgestellt sind und diese Diversität 
im Personal aufrechterhalten möchten. Zudem finden 
Versuche statt, Anforderungsprofile weitgehend anzu-
passen und diversitätsbezogene Kompetenzen, wie z.B. 
Mehrsprachigkeit, zu inkludieren. Des Weiteren haben 
Betriebe eine Reihe von Instrumenten entwickelt und er-
probt, die in Auswahlverfahren angewendet werden (sol-
len) und diversitätsfördernd wirken. Während also bspw. 
teilanonymisierte Bewerbungsverfahren in einem Betrieb 
schon angewendet werden, wird derzeit die Einführung 
von vollständig anonymisierten Bewerbungsverfahren 
überprüft. Um weiter möglichst diversitätsgerecht und 
diskriminierungskritisch zu rekrutieren, hat derselbe Be-
trieb eine Praxis etabliert, in der 
die Interviewer*innen beim Be-
werbungsgespräch den Lebens-
lauf der Bewerber*innen nicht 
vorgelegt bekommen. Geplant 
ist auch die Einführung von tele-
fonischen Bewerbungsgesprä-
chen nach dem Bestehen des As-
sessment Centers, um Vorurteile 
basierend auf phänotypischen 
Merkmalen zu vermeiden. 

Weitere gute Anknüpfungspunkte sind Netzwerke und 
Kooperationen, die die Betriebe und Behörden im Be-
reich Diversität und Antidiskriminierung aufgestellt 
haben und pflegen. Während also bspw. Behörden mit 
anderen Organisationseinheiten der Verwaltung im Be-
reich Chancengleichheit und Vielfalt vernetzt sind, haben 
einige Betriebe interne Empowerment-Netzwerke. Durch 
solche Zusammenschließungen, aber auch Kooperatio-
nen mit bspw. Berlin braucht dich! und BQN Berlin kann 
der Öffentliche Dienst die Implementierung von Diversi-
tät in seinen Strukturen fördern.

Gleichzeitig ist innerhalb des  
Öffentlichen Diensts – sowohl  
unter den Beschäftigten als auch 
unter Führungskräften – eine  
immer größere Öffnung gegenüber 
Diversität zu beobachten. Das  
Bewusstsein rund um Diversität  
und Antidiskriminierung wächst.
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2.	Hürden und Herausforderungen in der Umsetzung struktureller  
	 diversitätsorientierter Veränderungen

Gesetzliche und organisationsinterne  
Einschränkungen
Zwar existiert eine gute gesetzliche Grundlage für die 
Implementierung einer diversitätsorientierten Personal-
arbeit im Land Berlin, gleichzeitig dominiert die Praxis, 
im Verwaltungshandeln die rechtlichen Grundlagen sehr 
,vorsichtig‘ auszulegen. Tendenziell beschränken sich ju-
ristische Auslegungen auf einige wenige Regelungen, die 
nur ansatzweise die Komplexität des Handlungsfeldes ab-
bilden. 

Auch die starren Strukturen der Verwaltung scheinen 
hinderlich zu wirken. Das bedeutet, dass bei der geziel-
ten Verfolgung der Umsetzung des Ziels einerseits die 
eingefahrenen bürokratischen Abläufe und langen Ent-
scheidungswege den Prozess nicht nur entschleunigen, 
sondern gar unterbinden können. Andererseits mangelt 
es an Personal und entsprechenden Zeitressourcen im 
Arbeitsalltag, um sich diversitätsorientierten strukturel-
len Veränderungsprozessen ausreichend und nachhaltig 
zu widmen und ihnen gerecht zu werden.

Mangelnde diversitätsorientierte Haltung 
und ihre Widerspiegelung in der Personal­
gewinnung
Als herausfordernd für diversitätsorientierte Verände-
rungsprozesse in Bezug auf Personal gestaltet sich auch 
die Einstellung sowohl der Beschäftigen als auch der Füh-
rungskräfte im Öffentlichen Dienst. Zwar finden erste 
Versuche in Richtung der Schaffung und Förderung von 
Diversität unter der Belegschaft statt, diese sind jedoch 
für die Zielerreichung auf einer ganzheitlichen Ebene un-
genügend. So besteht sowohl unter den Beschäftigten, als 
auch unter den Führungskräften weiterhin ein geringes 
Bewusstsein für Themen rund um Diversität und Antidis-
kriminierung. Dies führt häufig zur (Weiter-)Bedienung 
von Stereotypen, dem Fortbestehen von unconscious bias 
sowie einem Unverständnis für verschiedene und diverse 
Lebensentwürfe, was u.a. in Einstellungsverfahren in Dis-
kriminierung resultiert, ohne dass dies ausreichend aufge-
griffen, reflektiert und aufgearbeitet wird. So fehlen neben 
der notwendigen Sensibilität auch das notwendige (Fach-)
Wissen und die Kompetenzen auf allen Hierarchieebenen, 
um die Relevanz der Thematik zu erkennen und Verände-
rungen anzustoßen. Folglich und ähnlich wie in weiteren 
Verwaltungsprozessen gibt es sowohl bei Führungskräften 
als auch bei den Beschäftigten einen eher geringen Willen 
zur Veränderung.

Hinzu kommt, dass auch Arbeitnehmer*innenvertretun-
gen sich oftmals gegen solche Prozesse stellen. Diversitäts-
orientierte Veränderungsprozesse würden sich dann eher 
aus einer gesetzlichen Pflicht im Öffentlichen Dienst er-
geben bzw. als Symbolpolitik ohne Nachhaltung fungie-
ren. Eine intrinsische Motivation dahingehend scheint zu 
fehlen. Dementsprechend ist die Belegschaft im Öffentli-
chen Dienst weiterhin mehrheitlich homogen, vor allem 
auf der Führungsebene. Bei der Diversifizierung des Per-
sonals besteht demnach noch viel Aufholbedarf. 

Auch Dr. Anne-Kathrin Will (Humboldt-Universität zu 
Berlin) sieht vor allem den fehlenden „Mentalitätswan-
del“ und die fehlenden „gesetzlichen Vorgaben“ als größte 
Herausforderungen. Sie fasst es wie folgt zusammen: 

„Unterm Strich müssen Menschen (vor allem eben weiße 
Männer mittleren Alters mit akademischer Ausbildung 
[oft Jura] und bürgerlichem Elternhaus) von ihrem Ein-
fluss und ihrem Verdienst und Verdienstmöglichkeiten 
abgeben. Die Luft auf der Karriereleiter wird für sie dün-
ner, weil sie früher dort ohne die Konkurrenz von Frauen, 
Menschen mit Behinderungen, Ausländer*innen, religiö-
sen Minderheiten und People of Color residierten und nur 
untereinander konkurrierten. Wieso sollten diese Männer, 
die vom aktuellen Stand profitieren, für die Erhöhung von 
Diversität sein und sie unterstützen […]? […] Dass Diversi-
tätsförderung als unfair empfunden wird, vor allem von 
denjenigen, die in Machtpositionen sind, ist ein grundle-
gendes Problem.“

Durch die Homogenität im Per-
sonal ergeben sich auch in der Per-
sonalakquise Herausforderungen. 
Ansprachen sind weiterhin grund-
sätzlich nicht diversitätsorientiert 
ausgerichtet, d.h. die Zielgruppen 
werden nicht ausreichend ange-
sprochen. Dadurch fehlen auch 
nach wie vor Role Models im 
Öffentlichen Dienst, sodass dieser 
für die Zielgruppen weiterhin unattraktiv bleibt. Dies ist 
auch der fehlenden Vernetzung zwischen Verwaltung und 
Communities geschuldet. Ein weiterer Punkt sind sprach-
liche Barrieren. Beschäftigte im Öffentlichen Dienst halten 
an Amtsdeutsch bzw. Verwaltungssprache stark fest, was 
ihre Kommunikation mit den Bewerber*innen erschwert, 
die diese Kenntnisse bzw. Voraussetzungen nicht mitbrin-
gen. Auch die Anforderungsprofile sind sehr unflexibel 

So fehlen neben der notwendigen 
Sensibilität auch das notwendige 
(Fach-)Wissen und die Kompeten-
zen auf allen Hierarchieebenen, um 
die Relevanz der Thematik zu erken-
nen und Veränderungen anzustoßen.
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aufgrund der starren Tätigkeitsbeschreibungen, die zum 
Teil bedingt sind durch die Tarifverträge und die darin fest-
geschriebenen Regelungen und Anforderungen. Diese also 
sehr hoch formalisierten Stellenbesetzungsverfahren wirken 
gemeinsam mit dem geltenden Prinzip der Bestenauslese für 

Bewerber*innen, die die formalen Anforderungen nicht 1:1 
in Bezug auf z.B. Kenntnisse von Verwaltungsabläufen oder 
bestimmte Abschlüsse erfüllen und sogar Kompetenzen 
mitbringen, die über die Anforderungen hinaus gehen, wie 
bspw. Mehrsprachigkeit, oft ausschließend.

3.	Mögliche Lösungsansätze

Sprache und Sprachanforderungen anpassen
Um eine Bandbreite an unterschiedlichen Bewerber*in-
nen im Rahmen von Personalakquisen erreichen zu 
können und so dem Ziel einer diversitätsorientierten 
Personalgewinnung gerecht zu werden, ist eine adres-
sat*innengerechte Ansprache notwendig. So muss die 
Belegschaft ihre vorhandenen (Sprach-)Kompetenzen 
hinsichtlich bspw. Einfacher, Leichter Sprache oder 
Deutscher Gebärdensprache ausweiten und die Nutzung 
vorhandener Sprachkenntnisse in der Belegschaft muss 
gefördert werden. Dieser Lösungsansatz erweist sich als 
besonders wirksam und wenig ressourcenaufwendig, 
da durch die Verwaltungsakademie bereits notwendi-
ge Strukturen für Schulungen existieren und sich somit 
auch eine spezifische Ausweitung des Angebots als un-
kompliziert erweisen würde. 

Flexible Ausgestaltung von Tätigkeits­
beschreibungen
Für eine diverse Belegschaft im Öffentlichen Dienst 
braucht es einen flexiblen Umgang mit (der Festlegung von) 
Anforderungen in Stellenausschreibungen und Tätigkeits-
beschreibungen. Dies bezieht sich nicht nur auf die schon 
bestehenden starren und teilweise unverhältnismäßig ho-
hen Anforderungen, sondern auch auf weitere geeignete 
Kompetenzen und Qualifikationen, die von den aktuellen 
Anforderungsprofilen nicht berücksichtigt werden. Im 
ersten Schritt könnten also allgemein Arbeitsmaterial bzw. 
Leitfäden zu Diversität und diversitätsorientierter Rekru-
tierung von Arbeitskräften für Personalverantwortliche 
entwickelt werden, die bei Auswahlverfahren als Orientie-
rung dienen. Dies ist eine Maßnahme, die bei Inanspruch-
nahme eine grundsätzlich hohe Wirksamkeit aufweist und 
wenig aufwendig ist, weil das Material einmalig konzipiert 
werden muss und auf einer schon bestehenden Grundlage 
weiterentwickelt werden kann. Bezüglich der Anforderun-
gen könnte bspw. die Herangehensweise an das Niveau der 
Deutschkenntnisse als Voraussetzung überdacht werden, 
da nicht für jede Tätigkeit Deutschkenntnisse auf C1- oder 
gar C2-Niveau, Sprachniveaustufen nach dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen, die eine kompetente 
Sprachverwendung belegen, notwendig sind. Darüber hi-

naus könnten Amtsdeutsch und 
Kenntnisse über Verwaltungs-
abläufe allgemein, welche sonst 
eher als Voraussetzungen gelten, 
im Rahmen des Onboardings, 
das heißt im Anschluss an die 
Anstellung, angeeignet werden. 
Dazu können auch die Erstellung 
von Einarbeitungsplänen sowie 
das Angebot von Mentor*innen 
oder Hospitationen gehören. 
Zwar gibt es diesbezüglich erste, 
punktuelle Ansätze, die aber wei-
ter ausgeweitet und geschärft wer-
den müssten. Mittelfristig kann 
in diesem Zusammenhang eine Ansprechperson festgelegt 
werden, die diesen Prozess des Onboardings in Bezug auf 
Verwaltungswissen und -sprache für die gesamte Verwal-
tung koordiniert. Zudem können Möglichkeiten ausge-
lotet werden, um Anforderungsprofile und Tätigkeitsbe-
schreibungen weniger spezifisch oder diversitätsorientiert 
zu formulieren, um so mehr Handlungsspielraum für die 
Berücksichtigung von diversitätsbezogenen Kompetenzen 
zuzulassen. 

Sensibilität für Diversität in Stellen­
besetzungsverfahren
Für die Zielerreichung erscheinen vor allem im Rahmen 
von Stellenbesetzungsverfahren Schulungen zu bspw. un-
conscious bias oder kritischem Weißsein als ein sehr wirk-
sames Instrument, um die Haltung von Beschäftigten und 
Führungskräften sowie Personalverantwortlichen diversi-
täts- und diskriminierungssensibler auszurichten und ein 
stärkeres Bewusstsein für die Relevanz des Themas sowie 
ein Verständnis für bisher unterrepräsentierte Lebensent-
würfe in der Belegschaft der Verwaltung zu entwickeln. 
Darüber hinaus muss in Auswahlkommissionen Diversi-
tät (an-)erkannt und (damit zusammenhängende Aspek-
te) als Kompetenz gewertet werden. Dabei unterstützen 
kann die Erstellung von Arbeitsmaterial zu diversitäts-
orientierter Personalgewinnung, die als Handreichung in 
Auswahlverfahren herangezogen werden kann. Darüber 

Es braucht einen flexiblen Umgang 
mit (der Festlegung von) Anforde-
rungen in Stellenausschreibungen 
und Tätigkeitsbeschreibungen. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die schon 
bestehenden starren und teilweise 
unverhältnismäßig hohen Anforde-
rungen, sondern auch auf weitere 
geeignete Kompetenzen und Qua-
lifikationen, die von den aktuellen 
Anforderungsprofilen nicht berück-
sichtigt werden.
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hinaus wird trotz des hauptsächlich noch sehr homo-
gen aufgestellten Öffentlichen Diensts die Besetzung 
der Auswahlkommissionen mit divers positionierten Be-
schäftigten als äußerst wirksame und wenig aufwendige 
Maßnahme bewertet. So könnte dadurch unter Berück-
sichtigung der bis dato unterrepräsentierten Perspektiven 
in der Verwaltung eine diversitätssensible Rekrutierung 
stattfinden. In diesem Zusammenhang erscheint auch 
externe Beratung, Begleitung und Unterstützung durch 
Expert*innen in diesem Bereich, wie bspw. BQN Berlin, 
als äußerst sinnvoll, um einen diversitätsorientierten und 
diskriminierungssensiblen Blick in Personalgewinnungs-
prozesse durchgehend berücksichtigen zu können. 

Dr. Anne-Kathrin Will (Humboldt-Universität) sieht für 
einen echten Organisationswandel nur wenige Lösungs-
ansätze, die sowohl wirksam sind als auch wenig Aufwand 
verursachen: 

„Organisationswandel ist aufwändig und kostet Geld! 
Zu dieser Investition muss eine vielfältige Gesellschaft be-
reit sein. Es gibt keine Billig-Lösung, die etwas taugt. Am 
schnellsten würde Folgendes funktionieren: schicken Sie 80 
Prozent der Führungspersonen ab Referatsleitungsebene 
in Pension und rekrutieren Sie 40 Prozent Menschen, die 
mind. zwei AGG-Merkmale auf sich vereinen und weitere 
40 Prozent, die mindestens ein AGG-Merkmal aufweisen. 
Unter diesen 80 Prozent neuen Führungskräften müsste 
wiederum mindestens die Hälfte sich aktiv in Antidiskri-
minierungsfragen engagieren. Dann gäbe es schnell eine 
grundlegende und nachhaltige Veränderung. Ich fürchte, 
dass es dafür keine Mehrheiten in absehbarer Zeit gibt. 
Deshalb etwas realistischer: Systematische Rekrutierung 
von Menschen mit AGG-Merkmalen für den höheren 
Dienst (mit Verbeamtung) und nicht nur im Ausbildungs-
bereich, weil das vorhandene Hierarchien reproduziert und 
vielleicht nett ist, aber nichts an gesellschaftlicher Ungleich-
heit ändert.“

4.	Forderungen an die Berliner Politik

Aus den erläuterten Herausforderungen und Lösungs-
ansätzen für den Abbau von strukturellen Barrieren und 
den Ausgleich von Unterrepräsentanzen im Zuge einer 
diversitätsorientierten und diskriminierungskritischen 
Personalgewinnung leiten sich für Vertreter*innen der 
Personalarbeit des Berliner Öffentlichen Diensts folgende 
Forderungen ab:

•	 Die mangelnden diversitätsgeprägten Perspektiven 
und das mangelnde Bewusstsein für die Relevanz von 
Diversität und Antidiskriminierung innerhalb des 
Öffentlichen Diensts müssen ausgeglichen werden. 
Die Schaffung von intrinsischer Motivation in diesem 
Zusammenhang ist eine fundamentale Voraussetzung 
dafür, dass Veränderungsprozesse hinsichtlich der di-
versitätsorientierten Gestaltung von Personalarbeit 
nachhaltig angestoßen werden und gelingen können. 
Das kann geschehen durch:  

a)	 Die Diversifizierung der Zusammenstellung von 
Auswahlkommissionen oder 

b)	 Die Etablierung eines diversitätssensiblen Blicks auf 
Kompetenzen und Qualifikationen. 

•	 Im Rahmen der Berücksichtigung von Diversität in 
Anforderungsprofilen und der Notwendigkeit, dafür 
einen flexiblen Umgang mit Tätigkeitsbeschreibun-

gen zu finden, ergibt sich ein Spannungsverhältnis 
zwischen der Auseinandersetzung mit der sog. Besten-
auslese und der diversitätsorientierten Personalgewin-
nung. Um beidem gerecht zu werden, müssen zum 
einen Handlungsspielräume für die Berücksichtigung 
von Diversitätsaspekten unter Einhaltung der Rechts-
vorschriften gewährt werden und zum anderen eine 
Ausweitung dieser Vorschriften in Anlehnung an die 
neue Gesetzeslage stattfinden. Des Weiteren müssen 
die bestehenden Tarifverträge geprüft, ergänzt und 
ggf. neu ausgehandelt werden. Dabei ist der Einbezug 
von communityspezifischen Perspektiven, die bis dato 
im Verwaltungsalltag und u.a. Arbeitsverträgen unter-
repräsentiert und marginalisiert sind, wichtig. Durch 
diese Perspektiven können unterschiedliche Diversi-
tätsaspekte in die Tarifverträge einfließen und als be-
wertungsrelevant in Bewerbungsverfahren deklariert 
werden, um die Erreichung des Ziels näher zu kommen. 

•	 Eine strukturell verankerte Kooperation mit zivilgesell-
schaftlichen Organisationen ist unabdingbar und muss 
folglich für die Beschäftigten aller Hierarchieebenen 
des Öffentlichen Diensts ressourcentechnisch ermög-
licht, wenn nicht sogar durch Rahmendienstvereinba-
rungen angeordnet werden. Inwieweit Letzteres recht-
lich umsetzbar ist, ist zu überprüfen.



III.	
Rolle und Impulse  
(aus) der Zivilgesellschaft
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1.	Vorhandene Potentiale für mehr Diversität und Antidiskriminierung

Gute Voraussetzungen für eine diversitätsorientierte und 
diskriminierungskritische Personalgewinnung und Nach-
wuchskräftesicherung im Land Berlin lassen sich vor al-
lem auf gesellschaftlicher, gesetzlicher, verwaltungsinter-
ner und projektbezogener Ebene identifizieren.

Da in den kommenden Jahren ein Großteil der Beschäf-
tigten des Öffentlichen Diensts das Renten- bzw. Pensi-
onsalter erreicht, wird die Anzahl der unbesetzten Stellen 
steigen, sodass es zum Fachkräftemangel kommt. Gleich-
zeitig gibt es immer mehr gut ausgebildete Absolvent*in-
nen und Bewerber*innen, die vielerlei Kompetenzen und 
Qualifikationen mitbringen. Vor diesem Hintergrund er-
gibt sich ein direkter Mehrwert in der Ausweitung und 
Veränderung bisher stattfindender Einstellungspraxen 
und Rekrutierungsstrategien in der Verwaltung und Lan-
desunternehmen, um nicht nur dieses beschriebene Un-
gleichgewicht, sondern auch Unterrepräsentanzen auszu-
gleichen.

Außerdem existiert schon auf unterschiedlichen Ebenen 
eine Reihe von gesetzlichen Regelungen, die auf die Be-
seitigung von Diskriminierung und den Ausgleich von 
Unterrepräsentanzen ausgerichtet sind und im Land Ber-
lin gelten. Neben verschiedener internationaler Abkom-
men (bspw. AEMR, UN-Behindertenrechtskonvention) 
haben hier ebenfalls die Richtlinien der Europäischen 
Union (bspw. Antirassismusrichtlinie, Rahmenrichtlinie 
Beschäftigung etc.), das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) sowie das Grundgesetz (GG) Relevanz. 
Darüber hinaus hat das Land Berlin eigene Gesetze und 
Maßnahmenpakete in diesem Bereich, wie das LGBG, das 
LGG, das LADG, das Diversity-Landesprogramm und 
das PartMigG. Diese große gesetzliche Vielfalt auf Lan-
desebene im Bereich Antidiskriminierung und Chancen-
gleichheit zeugt von einer progressiven Landesregierung, 
die die Relevanz solcher gesellschaftlichen Thematiken 
anerkennt. Durch das LADG und PartMigG ist auch eine 
deutliche Auseinandersetzung der Landesregierung expli-
zit mit Rassismus innerhalb der Verwaltung zu erkennen.

So sind auch in den Strukturen des Öffentlichen Diensts 
Ansätze vorhanden, die eine gute Grundlage für die Eta-
blierung einer diversitätsorientierten und diskriminie-
rungskritischen Personalgewinnung und Nachwuchs-
kräftesicherung bilden. Im Rahmen der o.g. Gesetze auf 
Landesebene gibt es bspw. Beauftragte in Behörden und 

Landesunternehmen für einzelne unterrepräsentierte 
Gruppen, die sich um ihre Belange kümmern und an-
gehalten sind, die Diskriminierung von Beschäftigten in 
der Verwaltung, die diesen Gruppen angehören, zu besei-
tigen. Hinzu kommt, dass die Personal- und Nachwuchs-
kräftegewinnung als Prozess nicht an einer Stelle der 
Verwaltung angesiedelt ist, sondern eine Querschnitts-
aufgabe für alle Ebenen und Organisationseinheiten des 
Öffentlichen Diensts darstellt.

Im Zuge der gesetzlichen Regelungen, der aktuellen per-
sonellwirtschaftlichen Lage und der ersten Ansätze auf 
organisationeller Ebene in der Verwaltung gibt es erste 
Anpassungen von Rekrutierungsstrategien. Um also die 
von Diversität geprägte gesellschaftliche Realität im Öf-
fentlichen Dienst besser abzubilden, gibt es in Stellenaus-
schreibungen bspw. Hinweise, dass Bewerbungen von In-
teressierten aus unterrepräsentierten Gruppen erwünscht 
sind. In diesem Zusammenhang kommen auch anonyme 
Bewerbungsverfahren immer 
mehr zum Einsatz, um Chancen-
gleichheit zu gewährleisten und 
Biases zu umgehen. Gleichzeitig 
muss berücksichtigt werden, dass 
solche Verfahren auch dazu füh-
ren können, dass nennenswerte 
Teile von Biografien unbenannt 
und Potentiale unberücksichtigt 
bleiben, um die Anonymität zu 
wahren.

Neben einer Vielzahl an wissenschaftlichen Studien und 
Erhebungen, die die Notwendigkeit der diversitätsge-
rechten Öffnung von Verwaltung betonen (s. zuletzt z.B. 
Jahresgutachten SVR5) und den Ausgleich bestehender 
Unterrepräsentanzen verdeutlichen (z.B. Studie von Ci-
tizens for Europe), existieren eine Vielzahl an Mentoring-
Programmen für Jugendliche im Bereich Empowerment 
und Beruf sowie Organisationen wie BQN Berlin, die in 
diesem Bereich viel Erfahrung mitbringen und zu diversi-
tätsorientierter Organisationsentwicklung in Zusammen-
hang mit Personal- und Nachwuchskräftegewinnung be-
raten. Diese Projekte und Studien bilden ebenfalls gute 
Anknüpfungspunkte, um sich über den Status quo zu 
informieren und die Erreichung des o.g. Ziels ganzheit-
lich anzugehen.

Diese große gesetzliche Vielfalt  
auf Landesebene im Bereich Anti-
diskriminierung und Chancengleich-
heit zeugt von einer progressiven 
Landesregierung, die die Relevanz 
solcher gesellschaftlichen Themati-
ken anerkennt.

5	 svr-migration.de/jahresgutachten/

https://www.svr-migration.de/jahresgutachten/
https://vielfaltentscheidet.de/vielfalt-in-berliner-oeffentlichen-einrichtungen/
https://vielfaltentscheidet.de/vielfalt-in-berliner-oeffentlichen-einrichtungen/
http://svr-migration.de/jahresgutachten/
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2.	Hürden und Herausforderungen in der Umsetzung struktureller  
	 diversitätsorientierter Veränderungen

Lückenhafte und wenig verbindliche Gesetze
Gesetze bilden, wie schon dargestellt, eine gute Grund-
lage für die diversitätsgerechte Gestaltung von Personal-
arbeit im Land Berlin. Sie erweisen sich aber gleichzeitig 
auch als unzureichend und deswegen herausfordernd 
für die Erreichung dieses Ziels. So sehen die gesetzlichen 
Regelungen nur für bestimmte Merkmale, die vor Dis-
kriminierung geschützt sind, jeweilige Beauftragte vor. 
Während also bspw. Gleichstellungsbeauftragte (LGG) 
oder Beauftragte für Menschen mit Behinderungen 
(LGBG) sich sowohl auf der Ebene der Haupt- als auch  
Bezirksverwaltung etabliert haben, gibt es keine Beauf-
tragte bspw. in Zusammenhang mit Antirassismus oder 
Religion und nur in vereinzelten Behörden bspw. Queer-
Beauftragte. Hinzu kommt, dass die Merkmalskataloge 
(AGG, LADG) auch unter Berücksichtigung der Merk-
malsergänzungen im LADG geschlossen sind, sodass 
kein gesetzlicher Auftrag hinsichtlich der Beseitigung von 
Diskriminierung für andere, rechtlich nicht geschützte 
Merkmale existiert. Dadurch, dass es nur Beauftragte für 
einzelne und bestimmte Merkmale gibt, fehlt auch ein 
rechtlich geregelter intersektionaler Blick auf den Öffent-
lichen Dienst, der es erlaubt, Nachteilsausgleiche an der 
Kreuzung von Merkmalen anzubieten und mehrdimensi-
onale Diskriminierung zu erkennen und zu beseitigen. In 
diesem Zusammenhang müssen auch bundesrechtliche 
Vorschriften berücksichtigt werden, die hinderlich bei 
der Aufnahme einer Beschäftigung sein bzw. diese sogar 
gänzlich verhindern können – wie eine fehlende Arbeits-
erlaubnis oder gar Abschiebungen, worauf auf Landes-
ebene nur bedingt Einfluss genommen werden kann. 

Einige der bestehenden Gesetze sind auch dahingehend 
unzureichend, weil sie wenig verbindlich sind. So sind 
bspw. die Ziele und Maßnahmen des PartMigG und 
LADG schwächer formuliert bzw. weniger reguliert im 
Vergleich zu bspw. dem LGG und LGBG. Dementspre-
chend existiert bis dato kein verbindliches Konzept für 
die Umsetzung einer diversitätsorientierten und diskrimi-
nierungskritischen Personalgewinnung und Nachwuchs-
kräftesicherung in Land Berlin.

Geringer Diversitätsbezug und starre  
Strukturen
Die Umsetzung einer diversitätsorientierten Personalge-
winnung und Nachwuchskräftesicherung gestaltet sich 
auch deswegen als schwierig, weil Verwaltungen oftmals 

andere Schwerpunkte in ihrer organisationsinternen Ent-
wicklung setzen, was oft mit einem allgemeinen mangeln-
den Interesse an Themen rund um Diversität und Anti-
diskriminierung verbunden ist. Dies ist zurückzuführen 
auf die fehlende Sensibilisierung hinsichtlich dieser 
Thematiken. Somit fehlt es oft an einschlägigem Wissen, 
sodass kein Bedarf für strukturelle diversitätsorientierte 
Veränderungen gesehen wird. Weiterhin werden dadurch 
bestehende vorurteilsbehaftete Haltungen und Einstel-
lungen nicht dekonstruiert, sondern stattdessen eher wei-
tergetragen und reproduziert. 

Die mangelnde Sensibilität hinsichtlich Diversität und 
Antidiskriminierung spiegelt sich somit auch automatisch 
im Arbeitsalltag und in der Arbeitsweise des Öffentlichen 
Diensts wider – so auch in der Einstellungspolitik, die 
noch unzureichend auf die heterogene Berliner Gesell-
schaft ausgelegt ist. In diesem Zusammenhang werden  
bspw. Bewerbungen weiterhin in ausschließlich deutscher 
Sprache angenommen, sodass es Bewerber*innen aus dem 
Ausland besonders schwer haben. Auch Kompetenzen 
wie Mehrsprachigkeit haben immer noch keinen systema-
tischen Eingang in Anforderungsprofile gefunden und 
sind somit weiterhin wenig diversitätsorientiert. Zudem 
gibt es allgemein zu hohe forma-
le Anforderungen, die ebenfalls 
eine Hürde darstellen.

Aus der fehlenden Berücksich-
tigung von Diversität in Einstel-
lungsverfahren resultiert eine Re-
produktion der Homogenität des 
Personals im Öffentlichen Dienst 
auf allen Hierarchieebenen – u.a. 
auf der Ebene der Führungs-
kräfte. Dies wird verstärkt durch die in Landesbetrieben 
geläufige Praxis der Bevorzugung von Mitarbeiter*innen-
kinder im Rahmen von Bewerbungsverfahren. Insgesamt 
ist die Belegschaft des Öffentlichen Diensts weiterhin 
überproportional mehrheitsgesellschaftlich, d.h. von wei-
ßen, nicht-behinderten, christlichen und/oder heterose-
xuellen Menschen geprägt – um nur einige Merkmale zu 
nennen. Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen 
mit Behinderungen und/oder queere Menschen bleiben 
durch solche Praxen unter den Beschäftigten des Öffent-
lichen Diensts unterrepräsentiert. 

Aus der fehlenden Berücksichtigung 
von Diversität in Einstellungsver
fahren resultiert eine Reproduktion  
der Homogenität des Personals im 
Öffentlichen Dienst auf allen Hierar-
chieebenen – u.a. auf der Ebene  
der Führungskräfte.
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Die fehlende Sensibilisierung und diversitätsorientierte 
Haltung sowie die damit zusammenhängende Einstellungs-
politik im Öffentlichen Dienst machen nicht nur die fest-
gefahrenen, starren Strukturen in der Verwaltung sichtbar, 
sondern auch das mangelnde Commitment und die feh-
lende Bereitschaft und Flexibilität unter den Beschäftigten, 
selbst strukturelle Veränderungen anzustoßen. Dies bezieht 
sich dabei nicht nur auf organisationsinterne, sondern auch 
auf gebäudetechnische, physische Aspekte. So stehen viele 
Gebäude, in denen Verwaltungen untergebracht sind, un-
ter Denkmalschutz. Dass diese meist nicht barrierefrei sind, 
liegt dabei an dem höheren Stellenwert von Denkmalschutz 
gegenüber Inklusion begründet. Durch das damit einherge-
hende Verbot, bauliche Veränderungen vorzunehmen und 
die fehlende Bereitschaft, diesem Verbot entgegenzusteu-
ern, kommt für viele Personen die Verwaltung als Arbeit-
geberin automatisch nicht in Frage.

Ressourcenmangel
Die Ausgestaltung und Vertiefung der erläuterten ver-
waltungsinternen Potentiale für eine diversitätsorientier-
te Ausgestaltung werden auch durch den bestehenden 
Ressourcenmangel gehemmt. So ist die Arbeitsbelastung 
hinsichtlich der eigenen inhaltlichen Schwerpunkte in 
der Verwaltung schon so hoch, dass entsprechende Res-
sourcen, um diversitätsorientierte Veränderungsprozesse 
ganzheitlich auf strategischer und konzeptioneller Ebene 
anzustoßen, fehlen. 

Darüber hinaus gibt es auch eine nur bedingte oder punk-
tuelle Unterstützung in der Implementierung solcher 
Prozesse von Seiten der zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen, weil diese ebenfalls unzureichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen haben, um die Erreichung des o.g. Ziels 
vertiefend zu begleiten.

3.	Mögliche Lösungsansätze

Verbindlichkeit schaffen
Für eine diversitätsorientierte und diskriminierungskriti-
sche Personalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung 
in Berlin braucht es Planungssicherheit. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit eines verbindlichen Fahrplans, 
um die festgefahrenen Strukturen im Öffentlichen Dienst 
zu durchbrechen und Veränderungsprozesse anzustoßen. 
Jedoch ist die Entwicklung solch eines einheitlichen Kon-
zeptes für den gesamten Öffentlichen Dienst unmittelbar 
nicht umsetzbar – auch wenn dies die höchste Wirksam-
keit zur Zielerreichung aufweist –, da sowohl Haupt- 
und Bezirksverwaltung, als auch Landesunternehmen 
unterschiedlich strukturiert sind und funktionieren. So 
erscheint zunächst eine Erarbeitung des Konzepts für 
bestimmte Betriebe und Behörden und seine Erprobung 
von denselben als sinnvoll. Gleichzeitig muss hier jedoch 
beachtet werden, dass die an den betriebs- und behörden-
eigenen Strukturen orientierte Entwicklung des Konzepts 
bzw. Maßnahmen die Vergleichbarkeit des Fortschritts 
zwischen einzelnen Behörden und Betrieben erschweren 
würde. 

Darüber hinaus könnte ein mögliches konkretes Inst-
rument für die Schaffung von Verbindlichkeit die Ein-
führung eines Belohnungs- und Sanktionssystems im 
Rahmen von Personalgesprächen sein. Verbindlichkeit 
könnte auch geschaffen werden durch: Die Errichtung 
einer Monitoringstelle sowie die Einführung einer Be-
richtspflicht – gepaart mit einer in regelmäßigen Abstän-
den stattfindenden Evaluation, um Fortschritte zu mes-

sen. Der Gesamtprozess könnte von einer entsprechend 
zuständigen Stelle koordiniert werden.

Zivilgesellschaft beteiligen und stärken
Für Prozesse der Implementierung von Diversität in der 
Personalarbeit ist der Einbezug zivilgesellschaftlicher 
Organisationen unabdingbar, solange bestimmte Pers-
pektiven weiterhin nicht ausreichend in Verwaltung und 
Landesunternehmen vertreten sind. Zudem verfügen 
zivilgesellschaftliche Organisationen über die notwendi-
gen fachlichen Kompetenzen für die Entwicklung einer 
Strategie hinsichtlich der Diversifizierung von Personal, 
die mehr genutzt werden muss. Hinzu kommt, dass sie 
gerade auf politischer Ebene, bspw. im Zuge der Novel-
lierung des PartIntG, hohes Durchsetzungsvermögen be-
wiesen haben. Mögliches Instrument, um diese Perspek-
tiven sichtbar zu machen und 
zu positionieren und fachliche 
Expertise einzubringen, kann 
die Aufstellung und der Einsatz 
von zivilgesellschaftlichen Beirä-
ten sein. Ein Zusammenschluss 
von Organisationen der Zivil-
gesellschaft und weiteren ver-
waltungsexternen Akteur*innen 
als Interessenvertretungen er-
scheint dabei in diesem Zusam-
menhang als äußerst sinnvoll.

Für eine diversitätsorientierte und 
diskriminierungskritische Personal-
gewinnung und Nachwuchskräfte-
sicherung in Berlin braucht es  
Planungssicherheit. Daraus ergibt 
sich die Notwendigkeit eines ver-
bindlichen Fahrplans, um die fest-
gefahrenen Strukturen im Öffentli-
chen Dienst zu durchbrechen und 
Veränderungsprozesse anzustoßen.
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4.	Forderungen an die Berliner Politik

Bezugnehmend auf die ausgeführten Herausforderun-
gen und Lösungsansätze von Seiten der Vertreter*innen 
zivilgesellschaftlicher Organisationen im Kontext einer 
diversitätsorientierten und diskriminierungskritischen 
Personalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung lei-
ten sich folgende Forderungen ab:

•	 Zivilgesellschaftlichen Organisationen muss ein ganz-
heitlicher und dauerhafter Zugang in die Verwaltung 
und Verwaltungsabläufe gewährt werden, um sich an 
der Erstellung und Umsetzung des unten weiter aus-
geführten Konzepts – aber auch darüber hinaus – ge-
mäß ihrer Kompetenzen und Expertise beteiligen und 
sogar federführend agieren zu können. Die besondere 
Funktion von Organisationen der Zivilgesellschaft und 
ihr Mehrwert für die Verwaltung muss entsprechend be-
rücksichtigt werden. Sie fungieren als Interessensvertre-
tungen für unterrepräsentierte Gruppen, kennen somit 
deren Bedarfe und bilden die Brücke zwischen Commu-
nities und Verwaltung. Eine dauerhafte und systemische 
Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Organisationen 
an der Erstellung eines verbindlichen Konzepts zu di-
versitätsorientierten Veränderungsprozessen im Bereich 
Personal und Nachwuchs, aber auch seiner Umsetzung 
und somit die Unterbreitung ihrer Expertise im vorhan-
denen Ausmaß erfordert die Bereitstellung zusätzlicher 
finanzieller Ressourcen für die Organisationen, die 
nicht an auslaufende Projekte gebunden ist.

•	 Die Erstellung, exemplarische Erprobung und Umset-
zung eines verbindlichen Gleichstellungskonzepts zu 
diversitätsorientierter und diskriminierungskritischer 
Personalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung 
soll als zu erreichendes politisches Ziel in der aktuellen 
Legislaturperiode festgelegt werden. Das Anstoßen 
von diversitätsorientierten Veränderungsprozessen ist 
eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung, die auf-
grund ihrer noch starren Strukturen, der allgemein 
fehlenden Sensibilisierung im Bereich Diversität und 
Antidiskriminierung sowie der wenig verbindlichen 
Gesetze sich als sehr herausfordernd darstellt, sodass 
sich eine Notwendigkeit für das oben genannte Kon-
zept ergibt. Übergeordnetes Ziel ist, das Konzept zu 
einem festen Arbeitsinstrument der gesamten Berliner 
Verwaltung und Landesbetriebe zu machen – über die 
exemplarische Erprobung hinaus. Dieser einheitliche 
und verbindliche Fahrplan soll so konzipiert werden, 
dass er auf die unterschiedlichen strukturellen Bedarfe 
einzelner Verwaltungseinheiten zugeschnitten werden 
kann und gleichzeitig Qualität, Inhalte und Fortschrit-
te übergreifend sichergestellt sowie kontrolliert und 
somit auch verglichen werden 
können. Die Kontrolle und 
der Vergleich sollten sich am 
Berichtsverfahren des Landes-
gleichstellungsgesetzes orien-
tieren und auf differenzierten 
Antidiskriminierungs- und 
Gleichstellungsdaten basieren.

Zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen muss ein ganzheitlicher und 
dauerhafter Zugang in die Ver-
waltung und Verwaltungsabläufe 
gewährt werden.



IV.	
Anregungen der  
Gewerkschaften und  
Beschäftigtenvertretungen
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1.	Bestehende Good-Practice-Beispiele in der diversitätsorientierten  
	 Personalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung

Für die Erreichung des Ziels einer diversitätsorientierten 
und diskriminierungskritischen Personalgewinnung und 
Nachwuchskräftesicherung im Land Berlin lassen sich auf 
gesetzlicher und verwaltungsinterner Ebene eine Reihe 
von guten und schon bestehenden Anknüpfungspunkten 
identifizieren. 

Im Laufe der letzten Jahre wurde erkannt, dass Diversität 
im Öffentlichen Dienst ein Gewinn für alle ist – sowohl 
für die Mitarbeitenden, als auch für die Kund*innen und 
für die Arbeitnehmer*innen selbst. Daraus entwickelten 
sich diverse Strategien im Personalmarketing, um mehr Di-
versität im Öffentlichen Dienst zu verankern. Dabei wur-
den von den Behörden konkrete Zielgruppen identifiziert, 
die angesprochen werden sollen. Vor diesem Hintergrund 
änderten sich auch die Akquisekonzepte, die spezifischer 
und zielgruppengerechter wurden. Beispielsweise wird um 

zukünftige Auszubildende direkt an den allgemeinbilden-
den Schulen geworben. 

Parallel dazu laufen Prozesse innerhalb der Belegschaft, 
die, begleitet durch die entsprechende Haltung zu Diver-
sität, eine diskriminierungskritische Personalpolitik und 
Arbeitsumgebung anstreben. Dazu gehört auf der einen 
Seite eine allgemeine Sensibilisierung der Belegschaft und 
auf der anderen Seite Empowerment für Mitarbeiten-
de aus marginalisierten Gruppen. Um durch konkrete 
Maßnahmen Diskriminierung vorzubeugen und für das 
Thema zu sensibilisieren, haben sich verschiedene Fort-
bildungen als passendes Instrument bewährt. Begleitend 
dazu verlaufen auch Anpassungen etablierter Arbeitspro-
zesse – z.B. die Anonymisierung von Bewerbungsverfah-
ren (bspw. Bewerbungsunterlagen ohne Foto), womit bis 
jetzt gute Erfahrungen gemacht wurden.

2.	Hürden und Herausforderungen in der Umsetzung struktureller  
	 diversitätsorientierter Veränderungen

Eingefahrene und veraltete Strukturen 
Die bestehenden Organisationsstrukturen und die damit 
verbundene Vorschriftenlage wurden als grundsätzlich 
überholt eingestuft, da sie den gesellschaftlichen Entwick-
lungen und neuen Lebensrealitäten nicht gerecht werden. 
So verfestigen sich statisch strukturelle und rechtliche 
Vorgaben, die durch sog. Totschlagargumente (,es wurde 
immer so gemacht‘) gerechtfertigt werden. Obwohl also 
die Berliner Bevölkerung sichtbar und spürbar diverser 
geworden ist, spiegelt sich dies kaum in den Strukturen 
und der personellen Zusammensetzung der Behörden 
wider. Der Wille, die Strukturen, Vorgehensweisen und 
die daraus entstandenen Instrumente (bspw. vorgeschrie-
bene Ausbildungspläne oder Ausbildungsrahmenpläne) 
weiterzuentwickeln und neu umzudenken, fehlt zum jet-
zigen Zeitpunkt. So stellt sich auch fehlende Flexibilität 
als bedeutendes Hindernis für die diversitätsorientierte 
Personalpolitik heraus.

Zugang zum Beruf und Attraktivität der  
Verwaltung als Arbeitgeberin
Ein weiterer Punkt, der sich im Sinne von diversitätsori-
entierter Personalgewinnung als herausfordernd erweist, 
ist der erschwerte Zugang zum Beruf. Einerseits bezieht 
sich das auf die Bewerbungsverfahren, die oft mehrstufig 
ausgelegt sind und bei denen Kompetenzen und formale 

Anforderungen abgefragt werden, die nicht unbedingt 
für den konkreten Beruf erforderlich sind. Andererseits 
geht es hier auch um Hürden, die vor allem Menschen 
betreffen, die Deutsch als Fremdsprache erlernt haben 
oder über ausländische Abschlüsse verfügen. Ein Beispiel 
stellen Stellenausschreibungen dar, die einen Nachweis 
über Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 oder C2 
abverlangen. Für den entsprechenden Nachweis bzw. die 
Absolvierung der entsprechenden Prüfung müssen die 
Bewerber*innen selbst bezahlen – genauso wie für den 
Sprachkurs, der im Vorfeld als Vorbereitung auf die Prü-
fung belegt werden muss. Neben also der klaren finanzi-
ellen Hürde ergibt sich auch eine 
weitere formelle Hürde, da C2-
Kurse generell nur sehr selten an-
geboten werden. Darüber hinaus 
sind Sprachnachweise oft nicht 
aussagekräftig, da oftmals nicht 
einmal Erstsprachler*innen die 
C2-Prüfung bestehen würden.

Der Wille, die Strukturen, Vor
gehensweisen und die daraus 
entstandenen Instrumente (bspw. 
vorgeschriebene Ausbildungspläne 
oder Ausbildungsrahmenpläne)  
weiterzuentwickeln und neu  
umzudenken, fehlt zum jetzigen 
Zeitpunkt.
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Die Anerkennung von ausländischen Abschlüssen von 
sowohl Bewerber*innen aus Drittstaaten als auch aus eu-
ropäischen Staaten ist oftmals mit hohen Hürden verbun-
den. Dabei benötigen europäische Bewerber*innen in der 
Regel keine formelle Anerkennung, diese wird jedoch oft 
trotzdem von Arbeitgeber*innen gefordert. Der Zugang 
zum Beruf wird dadurch zusätzlich erschwert. 

Als weitere Hürde und Herausforderung identifizieren 
die Akteur*innen aus Gewerkschaften und Beschäftig-
tenvertretungen den ihrerseits als schlecht wahrgenom-
menen Ruf der Verwaltung als Arbeitgeberin bei vielen 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchenden mit Migra-
tionsgeschichte. 

Unsicherer Umgang mit Regelungen zur 
Chancengleichheit
Auch der Umgang mit gesetzlichen Regelungen und 
Vorschriften stellt eine Herausforderung in der diversi-

tätsorientierten Gestaltung von Personalarbeit dar. Per-
sonalverantwortliche äußern Unsicherheiten bezüglich 
des Umgangs mit und der Berücksichtigung von unter-
repräsentierten und marginalisierten Gruppen mit unter-
schiedlichen Diversitätsmerkmalen, da gesetzlich jeweils 
unterschiedliche Berechtigungen z.B. beim Zugang zum 
Beruf oder hinsichtlich Aufstiegsmöglichkeiten für sie 
gelten. Einige Gruppen haben Vorrang in Einstellungs-
verfahren, die Bewerbungen anderer Gruppen sind ‚nur‘ 
erwünscht. Solche Regelungen erzeugen bei Personalver-
antwortlichen den Eindruck, als müssten die unterschied-
lichen Gruppen gegeneinander 
ausgespielt werden. Es besteht 
keine Klarheit, wie mit diesen 
verschiedenen Regelungen um-
zugehen ist und welche gesetzli-
chen Vorhaben in welchem kon-
kreten Fall eingehalten werden 
müssen oder können.

3.	Mögliche Lösungsansätze

Zugänge ermöglichen und Attraktivität  
steigern
Wichtige Schritte, die von der Verwaltung als Arbeitgeberin 
unternommen werden können, um zugänglicher für mehr 
Bewerber*innen zu werden, sind das Näherbringen von 
unterschiedlichen Berufsbildern und die Unterstützung 
bei der Vorbereitung auf die Einstellungsverfahren. Dabei 
spielen sowohl die Art der Ansprache als auch die Orte, an 
denen die Informationen verbreitet werden, eine wesent-
liche Rolle. Als konkrete Maßnahmen in diesem Bereich 
könnten die Berufsvorbereitung an allgemeinbildenden 
Schulen, die Berufsbildvorstellung in Jobcentern und die 
Präsenz in den sozialen Medien als Informationsvermitt-
lungsmedium betrachtet werden. Außerdem sollten mehr 
Praktikumsplätze angeboten werden, um den (potentiel-
len) Interessierten den Berufsalltag näher zu bringen.

Um die Belegschaft des Öffentlichen Diensts diverser zu 
gestalten, sollte nach Bedarf beim Erwerb der Zugangsvo-
raussetzungen unterstützt werden, bspw. bei Formalitäten 
wie Anerkennungsverfahren, beim Erwerb von erforder-
lichen Sprachkenntnissen oder durch einen vereinfachten 
Anerkennungsprozess von Bildungsabschlüssen. Zudem 
sollte es die Möglichkeit geben, eingestellt zu werden, ohne 
alle formalen Voraussetzungen direkt zu erfüllen und diese 
Kompetenzen erst im Nachhinein, z.B. durch eine berufs-
begleitende Weiterbildung zu erwerben. Diese Maßnahme 
erweist sich als besonders effektiv und kaum aufwendig, da 

die Verwaltungsakademie bereits ein breites Angebot hat 
und an diesem Angebot angeknüpft werden kann. 

Des Weiteren sollten den Bewerber*innen nicht nur die 
Auswahlkriterien im Zuge des Bewerbungsverfahrens 
transparent und verständlich gemacht werden, sondern 
auch der Ablauf bzw. der zeitliche Rahmen und die ein-
zelnen Schritte bzw. Etappen.

Bewerbungsverfahren und Anforderungs­
profile optimieren 
Für eine diversitätsorientierte Personalgewinnung er-
scheint es sinnvoll, auch das Bewerbungsverfahren diver-
sitätsgerecht zu gestalten. Das Bewerbungsgespräch soll-
te dazu dienen, dass die Personalverantwortlichen einen 
ersten Eindruck von den Bewerber*innen bekommen. 
Im Fokus sollte die Persönlichkeit der Bewerber*innen 
und ihre Lernbereitschaft, Vielfältigkeitsperspektiven 
und ihr Potential stehen. Der Schwerpunkt sollte eher auf 
Grundkompetenzen gelegt werden und die Berufserfah-
rung sollten in den Hintergrund rücken. Entsprechende 
für die Verwaltung spezifische Kompetenzen könnten im 
Laufe der Zeit im Rahmen der Personalentwicklung aus-
gebaut werden. In diesem Zusammenhang sollte auch die 
Summe der Kompetenzen, über die die Bewerber*innen 
verfügen, fokussiert werden – d.h. auch Kompetenzen 
einbezogen und wertgeschätzt werden, die über das An-
forderungsprofil hinausgehen.

Die Anerkennung von ausländischen 
Abschlüssen von sowohl Bewer-
ber*innen aus Drittstaaten als auch 
aus europäischen Staaten ist oft-
mals mit hohen Hürden verbunden.
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Neue Strukturen zulassen 
Um sich der Thematik zu nähern und ein Bewusstsein 
für die Bedeutung und die Vorteile von Diversität zu 
entwickeln, bedarf es an Sensibilisierungsprozessen für 
Mitarbeitende und Führungskräfte, die u.a. im Rahmen 
von Trainings stattfinden können. Allerdings muss es 
auch weitere Maßnahmen und Praktiken im Berufsalltag 
geben, um die Wirkung von Fortbildungsangeboten zu 
verfestigen und eine nachhaltige diversitätsgerechte und 
diskriminierungskritische Haltung zu entwickeln. Paral-

lel dazu sollte eine Überprüfung 
und Optimierung bestehender 
Verwaltungsverfahren stattfin-
den um, unterstützt durch die 
neuen gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, neue Strukturen 
zu etablieren und den neuen ge-
sellschaftlichen Anforderungen 
und Entwicklungen gerecht zu 
werden. 

4.	Forderungen an die Berliner Politik

Für Gewerkschaften sowie Personal- und Ausbildungs-
vertretungen leiten sich unter Berücksichtigung der von 
ihnen erläuterten Herausforderungen und Lösungsansät-
ze für die Umsetzung von strukturellen Veränderungen 
im Rahmen einer diversitätsorientierten und diskrimi-
nierungskritischen Personalgewinnung und Nachwuchs-
kräftesicherung folgende Forderungen ab:

•	 Es muss eine Strukturveränderung hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Diversität und Antidiskriminie-
rung im Öffentlichen Dienst stattfinden, die sowohl 
der neuen Gesetzeslage als auch den neuen gesellschaft-
lichen Realitäten gerecht wird. Diese Neustrukturie-
rung muss auch die Flexibilisierung von Arbeitsabläu-
fen und Verfahren umfassen, damit der Öffentliche 
Dienst sich den dynamischen Bedarfen der Gesellschaft 
kontinuierlich anpassen kann. Die Vorschriften und 
Vorgaben innerhalb der einzelnen Organisationseinhei-
ten und Abteilungen müssen dementsprechend weiter-
entwickelt werden. Die Entwicklung und Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen sollten im Rahmen eines 
Monitorings festgehalten und jährlich evaluiert wer-
den, um ihre Wirksamkeit zu überprüfen.

•	 Um diversitätsorientierte und diskriminierungskri-
tische Personalgewinnung und Nachwuchskräftesi-
cherung zu gestalten, müssen Barrieren beim Zugang 
zum Beruf abgebaut werden. Dazu sollen sowohl or-
ganisationsinterne als auch -übergreifende Konzepte 
entwickelt werden. Zielgruppen müssen identifiziert 
werden, die Ansprache muss überdacht und angepasst 
werden. Die vorausgesetzten Kompetenzen müssen 
nach Relevanz für die konkrete Stelle überprüft und es 
muss die Möglichkeit gegeben werden, sie im Rahmen 
der Personalentwicklung auszubauen oder zu erwer-
ben. Die bestehenden Vorgaben für die Erstellung von 
Anforderungsprofilen müssen einem Diversity-Check 

unterzogen und die Ergebnisse evaluiert werden. Dar-
auffolgend müssen Leitfäden zur Durchführung von 
diskriminierungskritischen Einstellungsverfahren kon-
zipiert werden, deren Einsatz im Öffentlichen Dienst 
berlinweit vorgegeben werden sollte. 

•	 Im Rahmen der Personalentwicklung sollten Kurse von 
der Verwaltungsakademie angeboten werden, die u.a. 
darauf abzielen, die Kompetenzen der Mitarbeiter*in-
nen, die für eine diversitätsgerechte Einstellungspolitik 
notwendig und aktuell kaum vorhanden sind, auszu-
bauen. Dazu müssen genügend staatliche Mittel, aber 
auch Zeitressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
Damit einher geht die Schaffung von entsprechenden 
Rahmenbedingungen, damit die Verwaltungsakademie 
ihr Programm bedarfsorientiert gestalten kann.

•	 Obwohl die Anerkennung von 
ausländischen Abschlüssen in 
die Zuständigkeit des Bundes 
fällt, müssen auch auf Landes-
ebene Maßnahmen zum Aus-
gleich der damit zusammen-
hängenden Hürden ergriffen 
werden. Die Intransparenz be-
züglich der unterschiedlichen 
Voraussetzungen für die An-
erkennung von Abschlüssen, 
die sich je nach Beruf unterscheiden, muss angegangen 
werden. Ausreichende und zugängliche Informationen 
dazu müssen sowohl den Arbeitnehmer*innen als auch 
den Arbeitgeber*innen und Berufsberatenden (z.B. bei 
der Agentur für Arbeit) zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Informationen müssen in Einfacher Sprache ver-
fasst werden und an mehreren Orten den Bürger*innen 
zur Verfügung stehen – z.B. in den Bezirksämtern. 
Auch die Beratungsmöglichkeiten, die zurzeit sehr 

Für eine diversitätsorientierte  
Personalgewinnung erscheint  
es sinnvoll, auch das Bewerbungs
verfahren diversitätsgerecht zu 
gestalten. [...] Im Fokus sollte die 
Persönlichkeit der Bewerber*innen 
und ihre Lernbereitschaft, Vielfältig-
keitsperspektiven und ihr Potential 
stehen.

Es muss eine Strukturveränderung 
hinsichtlich der Berücksichtigung
von Diversität und Antidiskrimi-
nierung im Öffentlichen Dienst 
stattfinden, die sowohl der neuen 
Gesetzeslage als auch den neuen 
gesellschaftlichen Realitäten ge-
recht wird.
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beschränkt sind, müssen durch die Eröffnung neuer 
staatlich geförderter Beratungsstellen ausgeweitet wer-
den. Der Fokus dieser Stellen sollte in der Beratung von 
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen sowie in 
der Unterstützung bei Anerkennungsprozessen liegen. 
Auch Informationskampagnen, u.a. hinsichtlich EU-
Regelungen entsprechend derer für EU-Abschlüsse 
keine Anerkennung notwendig ist, erscheinen in die-
sem Zusammenhang als äußerst sinnvoll.

•	 Die Berufsorientierung an 
Schulen und das Kennenler-
nen von Berufsbildern muss 
intensiviert werden. Dies muss 
durch ansprechende Informa-
tionskampagnen und Gele-
genheiten zur Berufsberatung 
vor Ort ermöglicht werden. 
Durch die Bereitstellung von 
Praktikumsplätzen können 
die Tätigkeiten der einzelnen 
Berufe in Behörden und Lan-
desbetrieben Schüler*innen 
nähergebracht werden und 
dadurch berufliches Interesse 
geweckt werden. Um dies zu gewährleisten, muss sich 
der Öffentliche Dienst dazu verpflichten, ein ausrei-
chendes Kontingent an Praktikumsplätzen in allen Be-
rufsbereichen und regelmäßige Betriebsbegegnungen 
in Kooperation mit Schulen anzubieten.

Die Intransparenz bezüglich der 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
für die Anerkennung von Abschlüs-
sen, die sich je nach Beruf unter-
scheiden, muss angegangen wer-
den. Ausreichende und zugängliche 
Informationen dazu müssen sowohl 
den Arbeitnehmer*innen, als auch 
den Arbeitgeber*innen und Berufs-
beratenden (z.B. bei der Agentur 
für Arbeit) zur Verfügung gestellt 
werden. 



V.	
Forderungen kompakt  
und weitere Empfehlungen 
von BQN Berlin 
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Lernort Schule 

•	 Die Gestaltung des Übergangs Schule – Ausbildung/
Beruf erfordert eine politische Gesamtstrategie zwi-
schen Bildungs-, Integrations- und Arbeitsmarktpoli-
tik. Die Übergänge beinhalten Bewegung und Konti-
nuitäten, Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche 
überschneiden sich teilweise. Für alle am Übergang 
Schule – Ausbildung/Beruf beteiligten Akteur*innen 
ist dementsprechend eine klare Verteilung ihrer (auch 
gemeinsamen) Bereiche und ihrer konkreten (auch ge-
meinsamen) Aufträge notwendig. 

•	 Von der Berliner Bildungspolitik ist die Bereitstellung 
insbesondere personeller Ressourcen zur Sicherstellung 
gelingender Übergänge der Schüler*innen gefordert: 
für die individuelle Berufsorientierung und -beratung, 
für Austausch zu und Reflexion von Diskriminierungs-

erfahrungen sowie für die Steuerung und Koordinati-
on von (außer)schulischen Angeboten. 

•	 Von der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik ist ein 
verbindlicheres Durchsetzen bestehender Gesetzesla-
gen zur Teilhabe und Chancengleichheit unterreprä-
sentierter Gruppen in der Nachwuchskräftegewinnung 
gefordert: diversitätsorientierte und diskriminierungs-
kritische Begegnungsformate und Praxiskontakte mit 
Betrieben, eine gezielte Ansprache und Akquise von 
unterrepräsentierten Gruppen im Übergang in Aus-
bildung/Beruf sowie der Abbau struktureller Barrieren 
durch die Ausrichtung der Einstellungsverfahren auf 
Diversität und Antidiskriminierung müssen in Betrie-
ben und Behörden mit Ressourcen unterlegt sein und 
Entwicklungen überprüft und evaluiert werden. 

Lernort Ausbildungsbetrieb und -behörde 

•	 Landesbetriebe und Verwaltungen müssen (gesetzlich) 
dazu aufgefordert sein, den Lernort Ausbildungsbe-
trieb/-behörde ganzheitlich unter Diversitätsaspekten 
weiterzuentwickeln: Ausbildungsinhalte, Rahmen-
bedingungen, Formate etc. müssen für die Hetero-
genität der heutigen Auszubildenden gleichermaßen 
zugänglich sein und an gegenwärtige Lebensrealitäten 
anknüpfen. Mögliche Barrieren sind entsprechend ab-
zubauen. In diesem Zusammenhang ist eine Flexibili-
sierung des von der IHK vorgegebenen festen Rahmens 
für Ausbildung zumindest im Sinne erweiterter Hand-
lungsspielräume erforderlich.

•	 Insbesondere für Praxisanleitende und Ausbildungs-
verantwortliche müssen flächendeckend verpflichten-
de Schulungen und Qualifizierungen bereitgestellt 
werden, damit sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen 
im Hinblick auf Diversität und Antidiskriminierung 
ausreichend nachgehen können. Eine Reihe von An-
geboten von der Verwaltungsakademie Berlin, der Lan-
desantidiskriminierungsstelle oder weiterer zertifizier-
ter Organisationen sollte hierzu zeitnah und langfristig 
sichergestellt werden. 

•	 Ebenso notwendig sind die Aufwertung von Ausbil-
dung und die (finanzielle) Wertschätzung derselben 

insbesondere in Ausbildungsbehörden. In diesem Zu-
sammenhang müssen in der aktuellen Legislaturperio-
de (2021–2026) physische Arbeitsplätze, die Akquise 
und Qualifizierung von Ausbildungsverantwortlichen 
sowie Budget für Lernräume und individuelle Beglei-
tungen vorrangig bearbeitet und fest im Haushalt ver-
ankert werden. Insbesondere in Behörden, in denen 
Sachbearbeiter*innen für die Ausbildung von Nach-
wuchskräften vorgesehen sind, sollten von der Regie-
rung personell verstärkt werden, um auch weiterhin 
eine qualitative Aufgabenerfüllung neben der Nach-
wuchskräftesicherung gewährleisten zu können. 

•	 Zusätzlich zur Etablierung systematischer Betriebsbe-
gegnungen und ihrer strukturellen Verankerung am 
Lernort Schule sollte die Einstiegsqualifizierung als 
gut funktionierendes Instrument für einen niedrig-
schwelligen Zugang zu Ausbildung ausgebaut und für 
alle Landesbetriebe und Verwaltungen nutzbar sein. 
Klärungsbedarf besteht in diesem Zusammenhang 
noch zur Finanzierung von Einstiegsqualifizierungen 
bei öffentlichen Arbeitgeber*innen sowie im Hinblick 
auf Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der Agen-
tur für Arbeit bezüglich begleitender Hilfen oder auch 
notwendiger Sprachkurse.

FORDERUNGEN KOMPAKT



(STRUKTURELLE) BARRIEREN ABBAUEN UND UNTERREPRÄSENTANZEN AUSGLEICHEN 33

Vertreter*innen der Personalarbeit des Berliner Öffentlichen Diensts 

•	 Die mangelnden diversitätsgeprägten Perspektiven 
und das mangelnde Bewusstsein für die Relevanz von 
Diversität und Antidiskriminierung innerhalb des 
Öffentlichen Diensts müssen ausgeglichen werden. 
Die Schaffung von intrinsischer Motivation in diesem 
Zusammenhang ist eine fundamentale Voraussetzung 
dafür, dass Veränderungsprozesse hinsichtlich der di-
versitätsorientierten Gestaltung von Personalarbeit 
nachhaltig angestoßen werden und gelingen können. 
Das kann geschehen durch:  

a)	 Die Diversifizierung der Zusammenstellung von 
Auswahlkommissionen oder 

b)	 Die Etablierung eines diversitätssensiblen Blicks auf 
Kompetenzen und Qualifikationen. 

•	 Im Rahmen der Berücksichtigung von Diversität in 
Anforderungsprofilen und der Notwendigkeit, dafür 
einen flexiblen Umgang mit Tätigkeitsbeschreibungen 
zu finden, ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen 
der Auseinandersetzung mit der sog. Bestenauslese und 
der diversitätsorientierten Personalgewinnung. Um 

beidem gerecht zu werden, müssen zum einen Hand-
lungsspielräume für die Berücksichtigung von Diversi-
tätsaspekten unter Einhaltung der Rechtsvorschriften 
gewährt werden und zum anderen eine Ausweitung 
dieser Vorschriften in Anlehnung an die neue Gesetzes-
lage stattfinden. Des Weiteren müssen die bestehenden 
Tarifverträge geprüft, ergänzt und ggf. neu ausgehan-
delt werden. Dabei ist der Einbezug von community-
spezifischen Perspektiven, die bis dato im Verwaltungs-
alltag und u.a. Arbeitsverträgen unterrepräsentiert und 
marginalisiert sind, wichtig. Durch diese Perspektiven 
können unterschiedliche Diversitätsaspekte in die Ta-
rifverträge einfließen und als bewertungsrelevant in 
Bewerbungsverfahren deklariert werden, um die Errei-
chung des Ziels näher zu kommen.

•	 Eine strukturell verankerte Kooperation mit zivilgesell-
schaftlichen Organisationen ist unabdingbar und muss 
folglich für die Beschäftigten aller Hierarchieebenen 
des Öffentlichen Diensts ressourcentechnisch ermög-
licht, wenn nicht sogar durch Rahmendienstvereinba-
rungen angeordnet werden. Inwieweit Letzteres recht-
lich umsetzbar ist, ist zu überprüfen.

Migrant*innenorganisationen/neue deutsche Organisationen

•	 Zivilgesellschaftlichen Organisationen muss ein ganz-
heitlicher und dauerhafter Zugang in die Verwaltung 
und Verwaltungsabläufe gewährt werden, um sich an 
der Erstellung und Umsetzung des unten weiter aus-
geführten Konzepts – aber auch darüber hinaus – ge-
mäß ihrer Kompetenzen und Expertise beteiligen und 
sogar federführend agieren zu können. Die besondere 
Funktion von Organisationen der Zivilgesellschaft und 
ihr Mehrwert für die Verwaltung muss entsprechend 
berücksichtigt werden. Sie fungieren als Interessens-
vertretungen für unterrepräsentierte Gruppen, kennen 
somit deren Bedarfe und bilden die Brücke zwischen 
Communities und Verwaltung. Eine dauerhafte und 
systemische Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen an der Erstellung eines verbindlichen Kon-
zepts zu diversitätsorientierten Veränderungsprozessen 
im Bereich Personal und Nachwuchs, aber auch seiner 
Umsetzung und somit die Unterbreitung ihrer Experti-
se im vorhandenen Ausmaß erfordert die Bereitstellung 
zusätzlicher finanzieller Ressourcen für die Organisatio-
nen, die nicht an auslaufende Projekte gebunden ist.

•	 Die Erstellung, exemplarische Erprobung und Umset-
zung eines verbindlichen Gleichstellungskonzepts zu 
diversitätsorientierter und diskriminierungskritischer 
Personalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung 
soll als zu erreichendes politisches Ziel in der aktuellen 
Legislaturperiode festgelegt werden. Das Anstoßen 
von diversitätsorientierten Veränderungsprozessen ist 
eine Querschnittsaufgabe in der Verwaltung, die auf-
grund ihrer noch starren Strukturen, der allgemein 
fehlenden Sensibilisierung im Bereich Diversität und 
Antidiskriminierung sowie der wenig verbindlichen 
Gesetze sich als sehr herausfordernd darstellt, sodass 
sich eine Notwendigkeit für das oben genannte Kon-
zept ergibt. Übergeordnetes Ziel ist, das Konzept zu 
einem festen Arbeitsinstrument der gesamten Berliner 
Verwaltung und Landesbetriebe zu machen – über die 
exemplarische Erprobung hinaus. Dieser einheitliche 
und verbindliche Fahrplan soll so konzipiert werden, 
dass er auf die unterschiedlichen strukturellen Bedarfe 
einzelner Verwaltungseinheiten zugeschnitten werden 
kann und gleichzeitig Qualität, Inhalte und Fortschrit-
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te übergreifend sichergestellt sowie kontrolliert und 
somit auch verglichen werden können. Die Kontrolle 
und der Vergleich sollten sich am Berichtsverfahren 

des Landesgleichstellungsgesetzes orientieren und auf 
differenzierten Antidiskriminierungs- und Gleichstel-
lungsdaten basieren.

Gewerkschaften und Beschäftigtenvertretungen

•	 Es muss eine Strukturveränderung hinsichtlich der 
Berücksichtigung von Diversität und Antidiskri-
minierung im Öffentlichen Dienst stattfinden, die 
sowohl der neuen Gesetzeslage als auch den neuen 
gesellschaftlichen Realitäten gerecht wird. Diese Neu-
strukturierung muss auch die Flexibilisierung von Ar-
beitsabläufen und Verfahren umfassen, damit der Öf-
fentliche Dienst sich den dynamischen Bedarfen der 
Gesellschaft kontinuierlich anpassen kann. Die Vor-
schriften und Vorgaben innerhalb der einzelnen Orga-
nisationseinheiten und Abteilungen müssen dement-
sprechend weiterentwickelt werden. Die Entwicklung 
und Umsetzung entsprechender Maßnahmen sollten 
im Rahmen eines Monitorings festgehalten und jähr-
lich evaluiert werden, um ihre Wirksamkeit zu über-
prüfen.

•	 Um diversitätsorientierte und diskriminierungskri-
tische Personalgewinnung und Nachwuchskräftesi-
cherung zu gestalten, müssen Barrieren beim Zugang 
zum Beruf abgebaut werden. Dazu sollen sowohl or-
ganisationsinterne als auch -übergreifende Konzepte 
entwickelt werden. Zielgruppen müssen identifiziert 
werden, die Ansprache muss überdacht und angepasst 
werden. Die vorausgesetzten Kompetenzen müssen 
nach Relevanz für die konkrete Stelle überprüft und es 
muss die Möglichkeit gegeben werden, sie im Rahmen 
der Personalentwicklung auszubauen oder zu erwer-
ben. Die bestehenden Vorgaben für die Erstellung von 
Anforderungsprofilen müssen einem Diversity-Check 
unterzogen und die Ergebnisse evaluiert werden. Dar-
auffolgend müssen Leitfäden zur Durchführung von 
diskriminierungskritischen Einstellungsverfahren kon-
zipiert werden, deren Einsatz im Öffentlichen Dienst 
berlinweit vorgegeben werden sollte. 

•	 Im Rahmen der Personalentwicklung sollten Kurse von 
der Verwaltungsakademie angeboten werden, die u.a. 
darauf abzielen, die Kompetenzen der Mitarbeiter*in-
nen, die für eine diversitätsgerechte Einstellungspolitik 
notwendig und aktuell kaum vorhanden sind, auszu-
bauen. Dazu müssen genügend staatliche Mittel, aber 
auch Zeitressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
Damit einher geht die Schaffung von entsprechenden 

Rahmenbedingungen, damit die Verwaltungsakademie 
ihr Programm bedarfsorientiert gestalten kann.

•	 Obwohl die Anerkennung von ausländischen Ab-
schlüssen in die Zuständigkeit des Bundes fällt, müssen 
auch auf Landesebene Maßnahmen zum Ausgleich der 
damit zusammenhängenden Hürden ergriffen werden. 
Die Intransparenz bezüglich der unterschiedlichen Vo-
raussetzungen für die Anerkennung von Abschlüssen, 
die sich je nach Beruf unterscheiden, muss angegangen 
werden. Ausreichende und zugängliche Informationen 
dazu müssen sowohl den Arbeitnehmer*innen als auch 
den Arbeitgeber*innen und Berufsberatenden (z.B. bei 
der Agentur für Arbeit) zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Informationen müssen in Einfacher Sprache ver-
fasst werden und an mehreren Orten den Bürger*innen 
zur Verfügung stehen – z.B. in den Bezirksämtern. 
Auch die Beratungsmöglichkeiten, die zurzeit sehr 
beschränkt sind, müssen durch die Eröffnung neuer 
staatlich geförderter Beratungsstellen ausgeweitet wer-
den. Der Fokus dieser Stellen sollte in der Beratung von 
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen sowie in 
der Unterstützung bei Anerkennungsprozessen liegen. 
Auch Informationskampagnen, u.a. hinsichtlich EU-
Regelungen entsprechend derer für EU-Abschlüsse 
keine Anerkennung notwendig ist, erscheinen in die-
sem Zusammenhang als äußerst sinnvoll.

•	 Die Berufsorientierung an Schulen und das Kennenler-
nen von Berufsbildern muss intensiviert werden. Dies 
muss durch ansprechende Informationskampagnen 
und Gelegenheiten zur Berufsberatung vor Ort ermög-
licht werden. Durch die Bereitstellung von Praktikums-
plätzen können die Tätigkeiten der einzelnen Berufe in 
Behörden und Landesbetrieben Schüler*innen näher-
gebracht werden und dadurch berufliches Interesse 
geweckt werden.v Um dies zu gewährleisten, muss sich 
der Öffentliche Dienst dazu verpflichten, ein ausrei-
chendes Kontingent an Praktikumsplätzen in allen Be-
rufsbereichen und regelmäßige Betriebsbegegnungen 
in Kooperation mit Schulen anzubieten.
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Fokus Übergang Schule-Beruf

•	 Festlegung von quantifizierten Zielgrößen, die poli-
tisch erreicht werden sollen, z.B. für den Übergang von 
direkten Schulabgänger*innen mit einem Mittleren 
Schulabschluss aus Berliner Sekundarschulen in die 
Ausbildung (von Berliner Verwaltungen und landes-
eigenen Unternehmen). 

•	 Novellierung des Berliner Landeskonzepts für Be-
rufs- und Studienorientierung (LaKo BSO) in diversi-
tätsorientierter Hinsicht unter Beteiligung relevanter 
Fachstellen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
die die Perspektive strukturell diskriminierter und be-
nachteiligter Bevölkerungsgruppen mit differenzierten 
Zielen, Maßnahmen und Indikatoren vertreten. 

•	 Regelmäßiges Monitoring der Umsetzung des Berliner 
Landeskonzepts für Berufs- und Studienorientierung 
(LaKo BSO) in Bezug auf Diversitätsorientierung von ei-
ner Institution bzw. einer Verwaltungseinheit mit einem 
eindeutigen Mandat und ausreichenden Ressourcen.

•	 Etablierung eines ,ständigen Ausschusses‘ (im Abgeord-
netenhaus wie auch in Bezirksparlamenten) zum ,Über-
gang Schule – Beruf‘ mit dem Ziel, Verzerrungen ent-
gegenzuwirken und Chancengleichheit zu verbessern.

•	 Anregung an die Parteien, einheitlich eine partei-
politische Sprecher*in-Funktion mit dem inhaltlichen 
Schwerpunkt ,Übergang Schule – Beruf‘ einzuführen. 

•	 Datengrundlage zum Übergang Schule-Beruf vervoll-
ständigen: Valide, sozialraumbezogene Daten zum Ver-
bleib von Schüler*innen und Jugendlichen sicherstel-
len, z.B. Anteil der Schulabgänger*innen, die in Arbeit, 
Ausbildung, schulische Weiterbildung, Arbeitslosig-
keit etc. einmünden.

•	 Qualifizierungsoffensive von Lehrkräften und schuli-
schen Akteur*innen zu diversitätsorientiertem, diskri-
minierungskritischem Unterrichten, zu Berufsorientie-
rung und Elternkooperation. 

•	 Aufbau einer Antidiskriminierungsarchitektur für 
Berliner Schulen (siehe Policy Brief von ADAS: 
https://adas-berlin.de/wp-content/uploads/2018/06/
ADAS_PolicyBrief_Empfehlungen.pdf ).

WEITERE EMPFEHLUNGEN VON 
BQN BERLIN

https://adas-berlin.de/wp-content/uploads/2018/06/ADAS_PolicyBrief_Empfehlungen.pdf
https://adas-berlin.de/wp-content/uploads/2018/06/ADAS_PolicyBrief_Empfehlungen.pdf
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Übergreifend und Fokus Personal

•	 Novellierung des Personalvertretungsgesetztes (PersVG) 
mit differenzierteren Regelungen hinsichtlich einer di-
versitätsorientierten und antidiskriminierenden Per-
sonalgewinnung und Nachwuchskräftesicherung im 
Land Berlin.

•	 Installierung von freigestellten Funktionsträger*innen 
in jeder Dienststelle, die analog zu § 16 (Frauenvertrete-
rin) aus dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) für die 
Belange von rassistisch diskriminierten Bewerber*innen 
und Beschäftigten und Personen mit Migrationshinter-
grund tätig sind (Entgeltgruppe ab TV-L 13).

•	 Installierung von Diversity-Beauftragten in den jewei-
ligen Dienststellen zur Sicherstellung von Diversity 
Mainstreaming und Antidiskriminierung (Entgelt-
gruppe ab TV-L 13).

•	 Zeitnahe Bereitstellung von Materialien, Handreichun-
gen und flächendeckenden Schulungsangeboten zur 
Befähigung der Verwaltungen und Landesunterneh-
men zur Umsetzung des PartMigG und der Maßnah-
men im Diversity-Landesprogramm.

•	 Kenntnisnahme und Gegenzeichnung (Unterschrift) 
des Berliner Diversity-Leitbildes „Weltoffenes Berlin – 
chancengerechte Verwaltung“ durch alle Verwaltungs-
mitarbeitenden.

•	 Anpassung und Weiterentwicklung des Berliner Diver-
sity-Leitbildes ,Weltoffenes Berlin – chancengerechte 
Verwaltung‘ von Senatsverwaltungen und Bezirksäm-
tern in den jeweiligen Häusern. 

•	 Beteiligung der Zivilgesellschaft in begleitende Beiräte 
oder auch in Ausschüssen z.B. im Rahmen der Kampa-
gne „Mehr Vielfalt in der Berliner Verwaltung“ – Betei-
ligung bei Sicherstellung finanzieller Vergütung (Maß-
nahme 7.3 Diversity-Landesprogramm). 

•	 Entwicklung und flächendeckende Einführung von 
Personalstrategien und Förderplänen in Anlehnung 
an das LGG und bezugnehmend auf das PartMigG 
mit erweitertem Fokus auf die im LADG geschützten 
Merkmale.

•	 Begünstigung von privaten Institutionen bei der Ver-
gabe von öffentlichen Ausschreibungen, die die Ziele 
und Grundsätze der auf Chancengleichheit und Anti-
diskriminierung basierenden Rechtsgrundlagen nach-
weislich beachten und umsetzen. 
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